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Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Kunden unseres Hauses,

seit über 10 Jahren versteigern wir für öffentliche und private Auftraggeber Immobilien aus ganz Norddeutschland. Es ist uns gelungen
in dieser Zeit unsere Position als Marktführer von Jahr zu Jahr auszubauen. Für Einlieferer und Interessenten bedeutet dies eine größt-
mögliche Erfahrung, Marktkenntnis und Professionalität bei der Abwicklung jeder Auktion.

Niemand versteigert annähernd so viele Immobilien aus Bremen, Hamburg, Niedersachen, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-
Holstein wie die NORDDEUTSCHE GRUNDSTÜCKSAUKTIONEN AG.

Rund 200.000 Katalogleser aus 60 Ländern weltweit informieren sich regelmäßig über unsere Angebote. Etwa 45.000 Kunden haben unseren
Newsletter abonniert und informieren sich im Internet über die Auktionen. Zu jeder Auktion werden mehrere Zehntausend Zeitungsbeileger mit
Hinweisen auf ausgewählte Objekte verteilt.

Im Rahmen der anstehenden Winter-Auktion kommen 47 Immobilien zum Aufruf. Die Objekte werden im Auftrag von Privatpersonen, pri-
vat- und öffentlichrechtlichen Unternehmen, Sparkassen und Banken, Nachlasspflegern und Insolvenzverwaltern, kommunalen Wohnungs-
baugesellschaften, Landkreisen, Städte und Gemeinden sowie der Bundesrepublik Deutschland (und ihrer Gesellschaften                       ,

,                     ) angeboten.

Die aktuellen objektspezifischen Daten werden am Tage der Auktion verlesen. Ausschließlich diese Angaben sind für Käufer und
Verkäufer verbindlich. Zwischenzeitl iche Änderungen/ Ergänzungen zu den Objektangaben werden nicht laufend mit-
geteilt. Die im Katalog gemachten Angaben zum Zustand des jeweiligen Objektes dienen dazu, den Gesamtzustand beispielhaft wieder-
zugeben. Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit der Angaben.

Unsere Kataloge sowie weitere Unterlagen zu den einzelnen Objekten können Sie bei uns – kostenlos – abrufen. In welcher Lage
sich die jeweiligen Objekte befinden, können Sie in der Objektbeschreibung und über die Koordinaten auf der Landkarte auf Seite 6
des Heftes erkennen.

Hinweise zum Ablauf der Auktion finden Sie auf Seite 4. Die Versteigerungsbedingungen sind auf den Seiten 47-50, das Muster
des am Tage der Versteigerung zu beurkundenden Vertrages ist auf Seite 51 abgedruckt.

Für alle Versteigerungen, die wir durchführen, gilt folgendes: 
Mit Erteilung und Beurkundung des Zuschlages kommt der Vertrag gemäß § 156 BGB verbindlich zustande.

öffentlich bestellter und vereidigter Grundstücks-Auktionatorin öffentlich bestellter und  
Grundstücks-Auktionator vereidigter Auktionator

Wenn Sie weitere Kataloge bestellen, uns eine Adressänderung mitteilen möchten oder Fragen/Hinweise zu unseren Auktionen
haben, nutzen Sie bitte www.ndga.de Kontakt oder rufen Sie uns an.



✃

Eine telefonische Teilnahme an der Auktion ist möglich, solange noch eine Telefonleitung frei ist. Es empfiehlt sich daher, möglichst früh mit dem
Auktionshaus Kontakt aufzunehmen. 

✆

An 
Norddeutsche Grundstücksauktionen AG
Ernst-Barlach-Str. 4
18055 Rostock

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich beziehe mich auf das mit Ihnen geführte Gespräch und gebe hiermit ein Mindestgebot für folgendes Objekt ab:

Pos. ________ _______________

Ich behalte mir vor, in der Auktion höher zu bieten und bitte Sie, mich von der am Auktionstag zu zahlenden Bietungssicherheit (mindestens 
2.000,–, ab Meistgebot von 20.000,– 10 %) zu befreien und mir eine längere Kaufpreisbelegungsfrist (6 Wochen bzw. 2 Monate ab Zu-

schlag) einzuräumen. Als Voraussetzung für die Befreiung von der Bietungssicherheit werde ich vor der Auktion den Nachweis meiner Bonität erbringen
(z.B. Kopie Konto-/Depotauszug). Eine Kopie meines Personalausweises/eine Kopie unseres Handelsregisterauszuges füge ich bei, mein steuerli -
ches Identifikationsmermal gem. § 139 Abgabenordnung habe ich oben angegeben.

Mir ist bekannt, dass die vom Meistbietenden an das Auktionshaus zu zahlende Courtage bei Zuschlagspreisen bis 9.999,– 17,85 %, bei
Zuschlagspreisen bis 29.999,– 11,90 %, bei Zuschlagspreisen bis 59.999,– 9,52 % und bei Zuschlagspreisen ab 60.000,– 7,14 %, 
jeweils inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer, beträgt und am Auktionstag fällig und zahlbar ist.

Mit Erteilung und Beurkundung des Zuschlages kommt der Vertrag gemäß § 156 BGB verbindlich zustande. Im Falle des Zuschlages an mich
ist der notarielle Vertrag in der Auktion von mir zu unterschreiben. Anschließende Änderungen (z.B. Aufnahme weiterer Käufer) bedürfen
einer weiteren Beurkundung und verursachen weitere Kosten. Mir ist bekannt, dass ausschließlich die am Auktionstag ausgelobten Angaben
zur Beschaffenheit des Objektes für Käufer und Verkäufer verbindlich sind.

Ihren Katalog für die Auktion – inkl. der Versteigerungsbedingungen UR Nr. 888/2012/P, der Notarin Patricia Körner, Rostock) und des Musters
des zu beurkundenden Vertrages – sowie die Objektunterlagen habe ich erhalten und erkenne sie an.

Als Gerichtsstand gilt Rostock als vereinbart, sowohl im Verhältnis zum Auktionshaus als auch für die durch das Auktionshaus vertretenen Einlieferer
(Verkäufer), sofern das Gesetz nicht zwingend einen anderen Gerichtsstand vorschreibt.

Der/die Bieter wollen in folgendem Anteilsverhältnis erwerben:
❒ Alleineigentum ❒ Miteigentum zu je  _________ ❒ Miteigentum zu je  _________ ❒ in Gesellschaft bürgerlichen Rechts
Sofern hier kein Anteilsverhältnis angegeben ist, wird zu gleichen Bruchteilen erworben.

Mit freundlichen Grüßen Dieses persönliche Gebot wird 
für die Auktion zugelassen:

(Unterschrift Absender) Unterschrift/Siegel des Auktionators

Absender (Bieter in der Auktion):

_____________________________________________
Name/Vorname/Firmierung

_____________________________________________
Geb. Datum/Geb. Name/Ort & Nr. des Handelsregisters/Name des Geschäftsführers

_____________________________________________
steuerl. Identifikationsmerkmal gem. § 139 Abgabenordnung

_____________________________________________
Straße PLZ Ort

_____________________________________________
Telefon Fax Email

_____________________________________________
Ort Datum



Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Kunden des Auktionshauses,

die Auktionen sind öffentlich, der Zutritt ist gewährleistet, das Hausrecht liegt aber ausschließlich bei den Auktionatoren, die auch von Fall zu
Fall über die Teilnahme von Bietern an der Auktion entscheiden können. 

Die Objekte werden der Reihe nach aufgerufen und zunächst die objektspezifischen Daten verlesen (ausgelobt). Dann werden die jeweils 
abgedruckten Mindestgebote aufgerufen und um Abgabe höherer Gebote (per Handzeichen), im Rahmen der von uns festgelegten Steigerungs-
raten gebeten. Der Meistbietende erhält mit dem dritten Hammerschlag den Zuschlag. 

Der Zuschlag wir demjenigen erteilt, der das Meistgebot abgegeben hat. Mit Erteilung und Beurkundung des Zuschlages kommt der 
Vertrag gemäß § 156 BGB verbindlich zustande. Der Meistbietende wird unmittelbar nach Zuschlag um seine Legitimation gebeten. Vertritt der
Bieter einen Dritten oder eine Gesellschaft, ist es erforderlich, dies durch eine entsprechende Vollmacht (und ggf. Registerauszüge) zu belegen.
Kann keine Vollmacht vorgelegt werden, wird derjenige, der die Hand gehoben hat, als Meistbietender (Käufer) in den Vertrag aufgenommen.
Noch im Auktionssaal unterzeichnet der Auktionator das Versteigerungsprotokoll vor dem anwesenden Notar. Der zweite Teil der Urkunde wird we-
nig später in einem separaten Raum beurkundet. Grundlage der Zuschläge sind unsere Allgemeinen Versteigerungsbedingungen, auch beurkun-
det unter UR-Nr. 888/2012/P der Notarin Patricia Körner, Rostock. Die Versteigerungsbedingungen und das Vertragsmuster sind auf den Sei-
ten 47-51 abgedruckt und bei der zuständigen Aufsichtsbehörde hinterlegt.

Aufgrund einer am 14. Dezember 2010 in Kraft getretenen Gesetzesänderung (§ 20 Grunderwerbssteuergesetz) sind die Notare verpflichtet,
bei der Beantragung der steuerlichen Unbedenklichkeitsbescheinigung die steuerliche Identifikationsnummer gemäß § 139 b oder die Wirtschafts-
identifikationsnummer gemäß § 139 c der Abgabenordnung des Veräußerers und des Erstehers anzugeben.

Die vom Ersteher an das Auktionshaus zu zahlende Courtage ist der Höhe nach gestaffelt und beträgt inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer:
• bei einem Zuschlagspreis (Kaufpreis) bis 9.999,- 17,85 %
• bei einem Zuschlagspreis (Kaufpreis) von 10.000,- bis 29.999,- 11,90 %
• bei einem Zuschlagspreis (Kaufpreis) von 30.000,- bis 59.999,- 9,52 % 
• bei einem Zuschlagspreis (Kaufpreis) ab 60.000,- 7,14 %.

Die Courtage ist mit Zuschlag/Beurkundung fällig und zahlbar. 

Die vom Ersteher zu leistende Bietungssicherheit ist ebenfalls der Höhe nach gestaffelt: 
Kaufpreise bis 2.000,- sind sofort vollständig zu hinterlegen, bei Meistgeboten bis 20.000,- beträgt die Sicherheitsleistung pauschal 2.000,-
und bei Zuschlagspreisen über 20.000,- beträgt die Sicherheitsleistung 10 %. 
Die Sicherheitsleistung ist in der Auktion in bar oder als Verrechnungsscheck eines inländischen Kreditinstitutes zu hinterlegen. Die Einlösung des
Schecks muss unverzüglich gewährleistet sein. 
Der Restkaufpreis ist einen Monat nach Zuschlag zu hinterlegen. Änderungen bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung der verantwortli-
chen Auktionatoren.
Bieter ohne Wohn-/Firmensitz in Deutschland haben zusätzlich eine Kostensicherheit von 15 % (mind. 2.000,–) zu hinterlegen. Änderun-
gen bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung der verantwortlichen Auktionatoren.



Sofern Sie sich entschieden haben, auf ein oder mehrere Objekte zu bieten, empfiehlt es sich, im Hinblick auf eine Befreiung von der Bietungs-
sicherheit und eine verlängerte Kaufpreisbelegungsfrist, den auf Seite 3 abgedruckten Brief ausgefüllt, kurzfristig an das Auktionshaus zurück-
zusenden.
Bieten Sie ohne schriftliche Vereinbarung mit, ist eine Bietungssicherheit zu leisten (siehe Erklärung Seite 4), der Restkaufpreis ist einen Monat
nach Zuschlag zu hinterlegen. 

Telefonisches Bieten ist möglich. Hierzu ist der Abschluss eines gesonderten – in diesem Katalog nicht abgedruckten – Bietungsvertrages erforder-
lich. Zum Abschluss einer solchen Vereinbarung nehmen Sie bitte liebenswürdigerweise Kontakt mit der/dem zuständigen Sachbearbeiterin/Sach-
bearbeiter oder der Geschäftsleitung auf bzw. füllen das auf Seite 3 abgedruckte Mindestgebot aus und kreuzen an, dass Sie telefonisch an der
Auktion teilzunehmen wünschen. Wir weisen darauf hin, dass das Auktionshaus keine Haftung für das Zustandekommen der notwendigen Tele-
fonverbindung übernimmt. 

Zum Abschluss des Kaufvertrages benötigen Sie zur Legitimation einen amtlichen Lichtbildausweis (Personalausweis, Reisepass, Führerschein). 
Erwerben Sie für eine Gesellschaft des Handelsrechts, bringen Sie bitte einen aktuellen Handelsregisterauszug mit.

Objektunterlagen können in unserem Büro eingesehen oder abgefordert werden. Der Versand erfolgt per E-Mail oder Post. Verkehrswertgutach-
ten können - sofern vorhanden - gegen eine Schutzgebühr abgerufen werden.  

Besichtigungstermine erfahren Sie gern von unserer Telefonzentrale oder von der/dem zuständigen Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter in unse-
rem Haus. Das Auktionshaus weist darauf hin, dass jedes Begehen und Befahren der Objekte auf eigene Gefahr erfolgt und nur mit Zustim-
mung des Eigentümers erlaubt ist. Die Mitteilung von Angaben durch das Auktionshaus beinhaltet weder eine Zustimmung zum Betreten und
Befahren der Objekte noch eine Aussage, dass das Betreten und Befahren der Objekte sicher möglich ist. Die Verkehrssicherungspflicht für die
Objekte liegen bei den Eigentümern. Das Auktionshaus haftet nicht für etwaige Schäden, die entstehen, wenn Sie die Objekte betreten oder be-
fahren.

Die Grunderwerbsteuer für Immobilien ab einem Kaufpreis von mehr als 2.500,– beträgt im Land Niedersachsen 4,5 %. In den Ländern
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein gilt ein Steuersatz von 5 %. 

Für Kunden des Auktionshauses bietet das pentahotel Übernachtungen zu besonders günstigen Konditionen:

Buchen Sie unter dem Stichwort „Auktion“ Ihre Übernachtung zum Vorzugspreis im pentahotel Rostock.
Sprechen Sie mit Frau Dorit Freyer, Tel. 0381 497 09 96 · E-Mail: event.rostock@pentahotels.com
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Das Urheberrecht für dieses Druckerzeugnis bzw. die Online-Ausgabe und alle in ihm enthaltenen Texte, Zeichnungen und Abbildungen liegt bei der Norddeutsche Grundstücksauktionen AG. Jeder Abdruck

und jede sonstige Verwendung – auch auszugsweise – sind nur mit ausdrücklicher vorheriger Genehmigung der Norddeutsche Grundstücksauktionen AG zulässig.
Copyright for this print product and its online-edition as well as all texts, drawings, and illustrations is with Norddeutsche Grundstücksauktionen AG. Copies and any other use – also in extracts – are permitted only upon ha-
ving obtained the express prior approval of Norddeutsche Grundstücksauktionen AG.

Die endgültigen und verbindlichen Möglichkeiten einer Bebauung der folgenden Grundstücke: Pos. 1, 7-9, 13, 14, 26, 30, 31, 33, 38, 40 und 42-46
konnten vom Auktionshaus nicht rechtsverbindlich geklärt werden. Für die mögliche Bebaubarkeit der Objekte in der beschriebenen  Form übernehmen
wir daher keine Haftung.

Sie finden bei den meisten Versteigerungsobjekten die Angabe von Koordinaten (z. B. H2), 
anhand derer Sie die Lage des betreffenden Ortes in dieser Karte ermitteln ko..nnen.

A            B          C           D           E           F            G           H            I           J

Norddeutsche Grundstücksauktionen AG Satztechnik Meißen GmbH TMS Team Medien Service GmbH Neef & Stumme premium printing GmbH Co. KG
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18055 Rostock 01665 Nieschütz 18182 Bentwisch/Rostock 29378 Wittingen

64.000  ·  Daniela Tiker, Kai Rocholl und Thomas Knopp



☎

Die reizvolle Stadt Barth (F2) liegt am Südufer des Barther Boddens mit direkter Verbindung zur
Ostsee und bildet den Zugang zur ca. 12 km entfernten Halbinsel Fischland-Darß-Zingst. Ein Teil der
Halbinsel gehört zum Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft. Die Vineta-Stadt Barth be-

ging 2005 ihr 750-jähriges Stadt-
jubiläum. Die Stadt verfügt über
einen Stadthafen mit neu entste-
hender Marina und Promenade so-
wie einen Flugplatz mit neu ge-
bautem Flughafenterminal mit
Tower. Der Bahnhof ist in Betrieb
– der Bahnanschluss wird ganz-
jährig durch die UBB (Usedomer Bäderbahn) genutzt. Bis zum zweiten Weltkrieg gab es eine
Zugverbindung über Zingst bis nach Prerow. Südlich von Barth verläuft die Bundesstraße 105.
Geprägt wird die Landschaft durch Wälder und Wiesen, küstennahen Gewässern, die zum Ver-
weilen und zum Baden einladen. Die Boddenkette ist ein ideales Segel- und Surfrevier. Die
Nähe zur Ostsee mit den langen, feinsandigen Stränden sowie der Darß sind ein beliebtes Ziel
der Gäste.
Lädt das Wetter mal nicht zum Baden, Wandern oder Rad fahren ein, sind die Hansestädte
Rostock und Stralsund ebenso schnell erreichbar, wie Rügen oder Hiddensee.  
Kulturell bietet Barth und Umgebung seinen Gästen ein abwechslungsreiches Programm. 
So finden im Sommer die Vineta-Festtage, im Juli die Barther Segel- und Hafentage und 
Anfang September die große Bodstedter Zeesbootregatta statt. 
Im Herbst wird die Region immer beliebter bei Kranich-Freunden – eine der wichtigsten Rast-
plätze in Mitteleuropa, die die Vögel bei ihrer Herbst-Rast beobachten. 



Lage: Die Vineta-Stadt Barth (F2) beging 2005 ihr 750-jähriges Stadtjubiläum. Die
reizvolle Stadt liegt am Barther Bodden mit direkter Verbindung zur Ostsee und bildet den
Zugang zur ca. 12 km entfernten Halbinsel Fischland-Darß-Zingst. Ein Teil der Halbinsel ge-
hört zum Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft. Die Stadt verfügt über einen
Stadthafen mit neu entstehender Marina und Promenade sowie einen Flugplatz. Der Bahn-
hof ist in Betrieb – der Bahnanschluss wird ganzjährig durch die UBB (Usedomer Bäder-
bahn) genutzt. Das Objekt liegt am Ortsausgang in Richtung Halbinsel Fischland-Darß-
Zingst.

© GeoContent GmbH



☎

Objekt: Die Baujahre der Gebäude sind nicht bekannt. Stark sanierungsbedürftige,
eingeschossige Mehrfamilienhäuser mit Flachdach, errichtet in traditioneller, massiver Aus-
führung – Mauerwerk und Holzdachkonstruktion. Teilweise Kriechkeller. Die Dächer sind
partiell undicht, teilweise mit Wellasbestdacheindeckung. Teilbereiche der Dachkonstrukti-
on der ehem. Verkaufseinrichtung sind eingefallen. Aufsteigende Feuchtigkeit, Feuchtig-
keitsschäden. Alte Fenster und Türen, teilweise einfache Kunststofffenster. Die  Elektro-
und Sanitärausstattungen sind veraltet und entsprechen nicht den heutigen Normen. Un-
terschiedliche Heizungssysteme, überwiegend Ofenheizung. Teilweise erheblicher Mo-
dernisierungs- und Instandhaltungsrückstau. Vor einer Neuvermietung der leer stehenden
Wohnungen sind diese entsprechend zu sanieren. 
Die genauen Grenzen in der Natur sind nur durch eine Grenzfeststellung bestimmbar. Ei-
ne Kostenbeteiligung des Einlieferers ist ausgeschlossen. Eine verbindliche Aussage zur Nut-
zungs- bzw. Bebauungsmöglichkeit ist über eine Bauvoranfrage zu klären.
Grundstück: ca. 30.501 m2, diverse Flurstücke 

Wohn-/Nutzfläche: 66 Wohnungen mit ca. 4.383 m2, 
davon 50 Wohnungen mit ca. 3.325 m2 vermietet 

Gewerbefläche: 1 Gewerbeeinheit mit ca. 159 m2, leerstehend

Jahresmiete (netto): ca. 102.764,– (für die vermieteten Flächen) 

Ansprechpartner: Herr Knopp, Tel. 0381/ 444 330



Lage: Die Vineta-Stadt Barth (F2) beging 2005 ihr 750-jähriges Stadtjubiläum. Die
reizvolle Stadt liegt am Barther Bodden mit direkter Verbindung zur Ostsee und bildet den
Zugang zur ca. 12 km entfernten Halbinsel Fischland-Darß-Zingst. Ein Teil der Halbinsel gehört
zum Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft. Die Stadt verfügt über einen Stadthafen
mit neu entstehender Marina und Promenade sowie einen Flugplatz. Der Bahnhof ist in Betrieb
– der Bahnanschluss wird ganzjährig durch die UBB (Usedomer Bäderbahn) genutzt. Das
Objekt liegt ca. 1,5 km von der Innenstadt entfernt.
Objekt: Baujahre nicht bekannt. Zwei stark sanierungsbedürftige Mehrfamilienhäuser,
teilweise mit kleinen Kellern. Sichtmauerwerk. Keller feucht. Dächer partiell undicht. Schä-
den in der Holzkonstruktion. Feuchtigkeitsschäden. Alte Fenster und Türen, teilweise einfa-
che Kunststofffenster. Veraltete Elektro- und Sanitärausstattungen. Die Bäder befinden sich
in den rückseitigen, verputzten Anbauten. Ofenheizungen. Nebengebäude mit Wellasbestdach-
eindeckung. Die genauen Grenzen in der Natur sind nur durch eine Grenzfeststellung bestimm-
bar. Eine Kostenbeteiligung des Einlieferers ist ausgeschlossen.
Grundstück: ca. 6.446 m2

Wohn-/Nutzfläche: 24 Wohnungen mit ca. 1.215 m2, 
davon 16 Wohnungen mit ca. 810 m2 vermietet

Jahresmiete (netto): ca. 30.453,– (für die vermietete Fläche) 

Ansprechpartner: Herr Knopp, Tel. 0381/ 444 330



☎

Lage: Die Vineta-Stadt Barth (F2) beging 2005 ihr 750-jähriges Stadtjubiläum. Die reizvolle Stadt liegt am
Barther Bodden mit direkter Verbindung zur Ostsee und bildet den Zugang zur ca. 12 km entfernten Halbinsel
Fischland-Darß-Zingst. Ein Teil der Halbinsel gehört zum Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft. Die Stadt
verfügt über einen Stadthafen mit neu entstehender Marina und Promenade sowie einen Flugplatz. Der Bahn-
hof ist in Betrieb – der Bahnanschluss wird ganzjährig durch die UBB (Usedomer Bäderbahn) genutzt. Das Ob-
jekt liegt nur wenige Gehminuten von der Innenstadt sowie vom Hafen entfernt.  
Objekt: Baujahr nicht bekannt. Stark sanierungsbedürftiges Mehrfamilienhaus in Massivbauweise. Partiell un-
dichtes Dach. Aufsteigende Feuchtigkeit. Schadhafte Putzfassade. Risse. Alte Fenster und Türen, teilweise ein-
fache Kunststofffenster. Veraltete Elektro- und Sanitärausstattungen. Eingangsbereich Teergang 18 mit starken
Schäden. Der Balkon ist nicht begehbar. Zwei Wohnungen Teergang 18 (EG, OG) sind in sich nicht abgeschlos-
sen. Die jeweils mittig liegenden Wohnungen sind nur durch die flurseitigen Wohnungen erreichbar. 
Grundstück: ca. 1.418 m2

Wohn-/Nutzfläche: 7 Wohnungen mit ca. 518 m2, davon 3 mit ca. 240 m2 vermietet, 2 Garagen vermietet

Jahresmiete (netto): ca. 10.371,– (für die vermieteten Wohnungen), 
ca. 245,– (für die vermieteten Garagen) 

Ansprechpartner: Herr Knopp, Tel. 0381/ 444 330

Nicht vergessen!

Einlieferungen in die

Sommer-Auktion 

sind bis zum 

12. April 2013 möglich!



Lage: Die Vineta-Stadt Barth (F2) beging 2005 ihr 750-jähriges Stadtjubiläum. Die reizvolle Stadt liegt am
Barther Bodden mit direkter Verbindung zur Ostsee und bildet den Zugang zur ca. 12 km entfernten Halbinsel Fisch-
land-Darß-Zingst. Ein Teil der Halbinsel gehört zum Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft. Die Stadt ver-
fügt über einen Stadthafen mit neu entstehender Marina und Promenade sowie einen Flugplatz. Der Bahnhof ist
in Betrieb – der Bahnanschluss wird ganzjährig durch die UBB (Usedomer Bäderbahn) genutzt. Das Objekt liegt am
Ortsausgang in Richtung Flemendorf.
Objekt: Baujahr nicht bekannt. Stark sanierungsbedürftiges Mehrfamilienhaus in Massivbauweise. Sichtmauer-
werk. Aufsteigende Feuchtigkeit. Alte Fenster und Türen, teilweise einfache Kunststofffenster. Veraltete Elektro- und
Sanitärausstattung. Bäder teilweise innen liegend. Gasthermen, teilweise defekt. Schäden in der Holzkonstruktion.
Ein Schaden in der Dachhaut wurde behoben, weitere Reparatur-Arbeiten sind erforderlich. Rechte Giebelseite Grenz-
bebauung. Die Dachgeschosswohnungen mit teilweise niedrigen Deckenhöhen. Das rückseitig gelegene Nebenge-
bäude/Grundstück ist nicht Bestandteil des Versteigerungsobjektes und ist angepachtet.
Grundstück: ca. 747 m2

Wohn-/Nutzfläche: 12 Wohnungen mit ca. 698 m2, 
davon 6 Wohnungen mit ca. 335 m2 vermietet

Jahresmiete (netto): ca. 14.773,– (für die vermieteten Flächen) 

Ansprechpartner: Herr Knopp, Tel. 0381/ 444 330



☎

Lage: Die Vineta-Stadt Barth (F2) beging 2005 ihr 750-jähriges Stadtjubiläum. Die reizvolle Stadt liegt am Barther Bodden mit direkter Verbindung zur Ost-
see und bildet den Zugang zur ca. 12 km entfernten Halbinsel Fischland-Darß-Zingst. Ein Teil der Halbinsel gehört zum Nationalpark Vorpommersche Boddenland-
schaft. Die Stadt verfügt über einen Stadthafen mit neu entstehender Marina und Promenade sowie einen Flugplatz. Der Bahnhof ist in Betrieb – der Bahn-
anschluss wird ganzjährig durch die UBB (Usedomer Bäderbahn) genutzt. Das Objekt liegt nur wenige Gehminuten von der Innenstadt entfernt.
Objekt: Baujahr nicht bekannt. Stark sanierungsbedürftiges Mehrfamilienhaus in Massivbauweise. Dach partiell undicht. Putzfassade. Alte Holzfenster- und 
Türen, teilweise einfache Kunststofffenster. Veraltete Elektro- und Sanitärausstattung. Die Wohnungen sind in sich nicht abgeschlossen. Im hofseitigen Anbau
befinden sich die Bäder außerhalb der Wohnungen. Ofenheizung, eine Wohneinheit mit Gasetagenheizung. Keller teilweise feucht.  
Grundstück: ca. 276 m2

Wohn-/Nutzfläche: 7 Wohnungen ca. 395 m2, davon eine Wohnung mit ca. 56 m2 vermietet

Jahresmiete (netto): ca. 2.253,– (für die vermietete Fläche) 

Ansprechpartner: Herr Knopp, Tel. 0381/ 444 330

Lage: Das Objekt liegt am Ortsausgang in Richtung Flemendorf.

Objekt: Baujahr nicht bekannt. Stark sanierungsbedürftiges Mehrfamilienhaus in Massivbauweise. Das Gebäude wird im EG-Bereich komplett gewerblich als
Büro für soziale Zwecke genutzt. Flachdach partiell undicht. Sichtmauerwerk. Alte Fenster und Türen, teilweise einfache Kunststofffenster. Veraltete Elektro-
und Sanitärausstattung. Dachgeschoss mit teilweise niedrigen Deckenhöhen. Teilweise Wellasbestdacheindeckung. Vandalismusschäden an der Hinterseite. Die
genauen Grenzen in der Natur sind nur durch eine Grenzfeststellung bestimmbar. Eine Kostenbeteiligung des Einlieferers ist ausgeschlossen.
Grundstück: ca. 1.725 m2

Wohn-/Nutzfläche: ca. 403 m2, davon ca. 136 m2 vermietet, 7 Garagen vermietet

Jahresmiete (netto): ca. 1.739,– (für die vermieteten Flächen), ca. 889,– (für die 7 vermieteten Garagen) 

Ansprechpartner: Herr Knopp, Tel. 0381/ 444 330



Lage: Die Vineta-Stadt Barth (F2) beging 2005 ihr 750-jähriges Stadtjubiläum. Die reizvolle Stadt liegt am
Barther Bodden mit direkter Verbindung zur Ostsee und bildet den Zugang zur ca. 12 km entfernten Halbinsel
Fischland-Darß-Zingst. Ein Teil der Halbinsel gehört zum Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft. Die Stadt
verfügt über einen Stadthafen mit neu entstehender Marina und Promenade sowie einen Flugplatz. Der Bahn-
hof ist in Betrieb – der Bahnanschluss wird ganzjährig durch die UBB (Usedomer Bäderbahn) genutzt.    
Objekt: Das voll erschlossene Grundstück ist mit verschiedenen Gräsern, Sträuchern und Bäumen bewach-
sen. Ein Teil des Flurstücks (ca. 54 m2) wird als Zuwegung für die dahinter liegenden Flurstücke genutzt, entspre-
chende Wege-/Leitungsrechte sind grundbuchlich gesichert. Erschließungsmaßnahmen im Bereich Schmutzwas-
ser wurden durchgeführt und der Kanalbaubeitrag in Höhe von ca. 2.473,– bezahlt. Eine verbindliche Aus-
sage zur Nutzungs- bzw. Bebauungsmöglichkeit ist über eine Bauvoranfrage zu klären.
Grundstück: ca. 578 m2, Flurstück 49/5

Ansprechpartner: Herr Knopp, Tel. 0381/ 444 330

Lage: Das Objekt liegt von der Sundischen Straße etwas zurückgesetzt.

Objekt: Das verwilderte Grundstück ist mit verschiedenen Gräsern, Sträuchern und Bäumen bewachsen. Ei-
ne ehem. Bebauung wurde abgetragen. Augenscheinlich befinden sich Anlagen der Abwasserentsorgung auf dem
Grundstück. Ein unbefestigter Weg führt über das Grundstück. Die genauen Grenzen in der Natur sind nur durch
eine Grenzfeststellung bestimmbar. Eine Kostenbeteiligung des Einlieferers ist ausgeschlossen. Eine verbindli-
che Aussage zur Nutzungs- bzw. Bebauungsmöglichkeit ist über eine Bauvoranfrage zu klären.
Grundstück: ca. 1.639 m2, Flurstück 104

Ansprechpartner: Herr Knopp, Tel. 0381/ 444 330

Lage: Altenpleen (F2) befindet sich etwa 14 km nordwestlich von Stralsund und etwa 20 km
östlich von Barth. Bis zum Hafen von Barhöft sind es ca. 14 km. Das Objekt liegt ca. 1 km vom Dorf ent-
fernt in Richtung Groß Mohrdorf. 
Objekt: Teilweise mit verschiedenen Büschen, Sträuchern und Bäumen bewachsen. Vereinzelt Reste von
Fußgängerplatten und Betonflächen vorhanden. Eine vertragslose Nutzung durch den Nachbarn ist nicht auszu-
schließen. Die genauen Grenzen in der Natur sind nur durch eine Grenzfeststellung bestimmbar. Eine Kostenbe-
teiligung des Einlieferers ist ausgeschlossen. Eine verbindliche Aussage zur Nutzungs- bzw. Bebauungsmöglich-
keit ist über eine Bauvoranfrage zu klären.
Grundstück: ca. 2.037 m2, Flurstück 8/1

Ansprechpartner: Herr Knopp, Tel. 0381/ 444 330

Lage: Gültz (F4) liegt ca. 8,5 km nördlich von Altentreptow. Die A 20
erreicht man über AS Burow oder Altentreptow, die B 96 ist ca. 7 km ent-
fernt. Das Objekt befindet sich an der Bahnlinie Neubrandenburg-Stralsund. 
Objekt: Stark sanierungsbedürftige bzw. ruinöse, ehemalige Wohnhäuser (Haus-Nr. 9 Denkmalschutz). Die
Gebäude stehen offen, sind durch Vandalismus geschädigt und teilweise unterkellert.  
Grundstück: ca. 1.735 m2

Wohn-/Nutzfläche: ca. 280 m2 (Haus Nr. 8 mit ca. 173 m2 und Haus Nr. 9 mit ca. 107 m2)

Ansprechpartner: Herr Piechottka, Tel. 0381/ 444 330

ungefähre Lage

© GeoContent GmbH



☎

Die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst an der Ostseeküste besitzt eine der schönsten und
abwechslungsreichsten Küstenlandschaften in Mecklenburg-Vorpommern. Unter einem
schier endlosen Himmel vereinen sich kilometerlange, weiße und steinlose Sandstrände
mit tiefen Wäldern sowie weiten Wiesenlandschaften zwischen den Wasserflächen
von Ostsee und Bodden. Fischland-Darß-Zingst ist eine ca. 45 Kilometer lange Halbinsel
an der Ostseeküste zwischen Rostock und Stralsund. Sie trennt die Darß-Zingster Bod-
denkette von der offenen Ostsee. Den südwestlichen Abschnitt der Halbinsel bildet
das Fischland, es folgt der Darß, an den sich nach Osten die Halbinsel Zingst anschließt.
Die nördlichste Stelle der Halbinsel bildet der Darßer Ort mit seinem Leuchturm. Der öst-
liche Teil der Halbinsel Zingst und der Mittelteil des Darß sind Teile des Nationalparks
Vorpommersche Boddenlandschaft. Auf dem Fischland liegen insgesamt nur vier Orte,
die heute größtenteils ineinander übergehen, die Ahrenshooper Ortsteile Althagen und
Niehagen sowie die Gemeinde Ostseebad Wustrow mit dem Ortsteil Barnstorf.

Im Bereich des Darß befinden sich sie Orte Ostseebad Ahrenshoop, Born, Wieck und Ostseebad Prerow und Ostseebad Zingst befindet sich auf dem Zingst.
Der Fernsehsender arte nahm den Darßer Weststrand, neben der Copacabana und dem Miami Beach in die Reihe der 20 schönsten Strände der Welt auf.
Die Region Fischland-Darß-Zingst lässt in Fragen Kultur und Natur keine Wünsche offen. Der Nationalpark, der in seiner ursprünglichen Landschaft vom Men-
schen nicht oder wenig beeinflusst wurde, ist für den Naturliebhaber ein unvergessliches Erlebnis. Wer lieber entspannen und die Ruhe an malerischen Orten
am Meer genießen möchte, hat die Möglichkeit sich in den modernsten Wellness-
Hotels verwöhnen zu lassen und Kraft zu tanken. Das gesunde Heilklima steigert
das Wohlbefinden zusätzlich. Abgerundet wird das Erholungsprogramm durch kulinari-
sche Köstlichkeiten von einheimischen Gastronomen. Für den aktiven Urlauber werden
viele Sport- und Freizeitmöglichkeiten wie Surfen, Segeln, Schwimmen, Beachvol-
leyball, Reiten und Nordic Walking angeboten. Die Sport- und Freizeitangebote wer-
den ständig ausgebaut und erweitert. Auf den gut ausgebauten Radwegen kann man
mit dem Fahrrad die ganze Halbinsel erkunden. Die Halbinsel ist über gut ausgebau-
te Bundesstraßen bzw. Autobahnen für alle Bundesländer gut angebunden. 
Von Hamburg nach Zingst sind es nur ca. 250 km und von Berlin nach Zingst sind
es nur ca. 300 km. So wird eine spontane Kurzreise, um den Alltag zu entfliehen,
zu einem unvergesslichen Erlebnis.



Lage: Das Ostseeheilbad Zingst (F2) liegt im nordöstlichen Teil
der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst, das zwischen den Städten Ros-
tock ca. 45 km entfernt und Stralsund ca. 27 km entfernt liegt. Zingst ist mit dem Auto
über die Landesstraße 21, die westlich am Ort vorbeiführt, zu erreichen. Umgeben von Ost-
see und Bodden, ist der Ort seit 2002 ein staatlich anerkanntes Seeheilbad und ein be-
liebtes Urlaubsziel. Durch den Bau zahlreicher Ferienhäuser und Hotels erreicht die ste-
tig steigende Zahl der Übernachtungen über eine halbe Million im Jahr. Von dem am Zings-
ter Strom liegenden Hafen werden Schifffahrtslinien nach Vitte (Hiddensee), Ahrenshoop,
Barth und Stralsund bedient. Das Objekt liegt zwischen Bodden und Ostsee. Zur Hofsei-
te grenzt direkt ein kleiner Wald.
Objekt: Baujahr 1997/1998. Das Forsthaus ist in einen linksseitigen Wohnbereich mit
ausgebautem Dachgeschoss und einen rechtsseitigen eingeschossigen Dienst-/ Wirtschafts-
bereich unterteilt. Fenster mit Isolierverglasung und Holztüren. Das Dach ist mit Dachpfan-
nen aus Ton eingedeckt. Die Heizung kann alternativ mit Gas oder Holz betrieben werden.
Sanitär- und Elektroinstallation in guter Ausstattung. Schöne Holztreppe zum Obergeschoss.
Die Fußböden im Wohnbereich und im Büro sind mit Fertigparkett ausgelegt. Die Außen-
fassade ist mit  Holz verkleidet. Vollerschlossen mit Abwasser, Wasser und Strom.  

Ostsee

ungefähre Lage © GeoContent GmbH
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Grundstück: ca. 1.503 m2, Flurstück 60/32

Wohn-/Nutzfläche: gesamt ca. 241 m2, davon Wohnbereich Erdgeschoss 
(2 Zimmer, Küche, Bad, Diele, Abstellraum) – ca. 79 m2

Wohnbereich Dachgeschoss (3 Zimmer, Bad, Flur) – ca. 53 m2

Wirtschaftsbereich (Büro, Flur, WC, Heizungsraum, 
3 Lagerräume, Kühlzelle, Doppelgarage) – ca. 110 m2

Ansprechpartner: Herr Piechottka, Tel. 0381 / 444 330

Monatliche Rate: 594,– **
** Unverbindliche Beispielrechnung für eine Hypothekenfinanzierung mit 3 % Zinsen, 

1,5 % anfänglicher Tilgung und einer Finanzierung von 80 % des Kaufpreises 
(Basis: Mindestgebot).
Zins und Tilgung entsprechen derzeitigen marktüblichen Konditionen gem. 
Recherche im Internet.



Lage: Landsdorf (F3) ist ein Ortsteil der Stadt Tribsees und liegt ca. 4 km nördlich von Tribsees.
Bis zur A 20 sind es ca. 6 km und bis zur Hansestadt Stralsund, als Tor zur Insel Rügen, ca. 34 km.
Bis zur Halbinsel Fischland-Darß-Zingst mit seinen weißen Sandstränden sind es ca. 50 km. Das Grund-
stück befindet sich nördlich von Tribsees, westlich vom Naturschutzgebiet „Grenztalmoor“. 
Objekt: Das Flurstück 322 ist Bestandteil einer zusammenliegenden Ackerfläche und liegt östlich der ande-
ren Flurstücke. Die weiteren Flurstücke sind Grünland/Unland und mit verschiedenen Gräsern und Sträuchern
bewachsen. Das Gelände ist teilweise sehr uneben. Die genauen Grenzen in der Natur sind nur durch eine
Grenzfeststellung bestimmbar. Eine Kostenbeteiligung des Einlieferers ist ausgeschlossen. 
Grundstück: ca. 36.618 m2, Flurstücke 322, 324, 325, 326, 327, 328, 329

Ansprechpartner: Herr Knopp, Tel. 0381 / 444 330

Lage: Strelow als OT von Glewitz (F3) liegt ca. 11 km südwestlich von Grimmen und ca. 17 km 
südöstlich von Tribsees. Bis zur Hansestadt Stralsund/Insel Rügen sind es ca. 50 km. Nördlich der 
Gemeinde verläuft die A 20, die über den Anschluss Grimmen-West (ca. 7 km) zu erreichen ist. B 194 
in ca. 12 km. In der Nähe befinden sich das Trebeltal sowie die Wasserburg Turow. Die gut erhaltenen Wand-
malereien der Heiligenlegenden aus dem 14. Jh. machen die Glewitzer Margarethenkirche zu einem bedeuten-
den Baudenkmal des gesamten norddeutschen Raumes. Das Objekt liegt am Ortsrand von Strelow, an der 
Straße nach Bretwisch.
Objekt: Das Grundstück ist mit verschiedenen Gräsern, Bäumen und Sträuchern bewachsen und grenzt an
die Dorfstraße. Teilweise Holzablagerungen durch Dritte auf der Fläche. Die genauen Grenzen in der Natur sind
nur durch eine Grenzfeststellung bestimmbar. Eine Kostenbeteiligung des Einlieferers ist ausgeschlossen. Eine 
verbindliche Aussage zur Nutzungs- bzw. Bebauungsmöglichkeit ist über eine Bauvoranfrage zu klären.
Grundstück: ca. 6.552 m2, Flurstück 301/1

Ansprechpartner: Herr Knopp, Tel. 0381/ 444 330

Lage: Neuendorf (G4) als Ortsteil von Süderholz liegt ca. 9 km südöstlich der Stadt
Grimmen und ca. 20 km südlich von Greifswald. Die Gemeinde liegt in einer sehr waldrei-
chen Umgebung. Durch das Gemeindegebiet fließen die Flüsse Ryck und Trebel.  Die Ostseeautobahn A 20 ist über
die Anschlüsse Grimmen-Ost und Greifswald zu erreichen. Im Gemeindegebiet liegt das sogenannte Pommerndrei-
eck. Hier zweigt der Rügenzubringer B 96 von der A 20 ab. Die Bahnstrecke Stralsund-Berlin (Berliner Nordbahn)
führt durch das Gemeindegebiet, die Regionalzüge halten in Rakow. Der Golfpark „Strelasund“ befindet sich
nur wenige Kilometer entfernt. Das Grundstück befindet sich zwischen den Häusern Dörpallee 7 und 11.
Objekt: Das Grundstück ist teilweise mit Gräsern, Sträuchern und Bäumen bewachsen. Es gibt einen bestands-
kräftigen Flächennutzungsplan, dort ist das Grundstück als Wohn-
baufläche ausgewiesen. Bebauung nach § 34 Baugesetzbuch. Ei-
ne öffentliche Zuwegung ist vorhanden. Die endgültige Nutzungs-
und Bebauungsmöglichkeit ist über eine Bauvoranfrage zu klären.
Grundstück: ca. 760 m2, Flurstück 12

Ansprechpartner: Herr Piechottka, Tel. 0381 / 444 330

ungefähre Lage

ungefähre Lage
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Lage: Steinhagen (D4), eine Gemeinde im Südwesten des Landkreises Rostock, grenzt unmittelbar westlich
an die Stadt Bützow. Der Ort liegt an der Landstraße 14 von Bützow über Neukloster nach Wismar. Bis in die
Hansestadt Rostock sind ca. 45 km. In der Umgebung gibt es eine reizvolle Landschaft mit der Warnow, zahl-
reichen Seen, Wiesen, Felder und Wälder. Die A 20 ist in Richtung Kröpelin nach ca. 18 km erreicht. Das Ob-
jekt liegt am südwestlichen Rand einer Wohnblocksiedlung.   
Objekt: Die Wohnung befindet sich im Mittelaufgang - 2. Obergeschoss, des um 1970 errichteten Wohnblocks
mit 18 Wohnungen. Das Gebäude wurde nach 1990 saniert. Maßnahmen an der Fassade, Fenster, Türen, Sa-
nitärinstallation und zentrale Beheizung wurden ausgeführt. Die Wohnung befindet sich in einem gepflegten
Zustand. Bestandteil sind zwei Wohnräume, Küche, Bad und Flur. Die Einbauküche verbleibt in der Wohnung. Zur
Wohnung gehört ein Kellerraum mit ca. 20 m2. 
Grundstück: 29/1.000stel MEA an ca. 4.624 m2

Wohnfläche: ca. 56 m2

Hausgeld monatlich: ca. 204,– (inkl. Rücklagen) 
davon umlagefähig ca. 160,–

Ansprechpartner: Herr Leu, Tel. 0172/ 515 47 69

Lage: Bützow (D4) liegt ca. 45 km südwestlich der Hansestadt Rostock. Die Kleinstadt ist umgeben 
von einer reizvollen Landschaft mit der Warnow, der Nebel, zahlreichen Seen, Wiesen, Felder und Wälder. Die
A 20 ist in Richtung Kröpelin nach ca. 16 km erreicht. Südlich von Bützow erreicht man die B 104 in Richtung
der Kreisstadt Güstrow (ca. 22 km) oder in die Landeshauptstadt Schwerin (ca. 61 km). Das Objekt liegt in
der Altstadt, ein Eckgrundstück an der Kreuzung nördlich des Marktes mit dem Rathaus und der Stadtschule.
Objekt: Stark sanierungsbedürftiges, teilweise ruinöses ehemaliges Wohn- und Geschäftshaus. Baujahr um
1870. Denkmalschutz. Lage im Sanierungsgebiet. Gebäude ist für eine Sanierung beräumt. Eine Torzufahrt
auf das rückwärtige Grundstück ist unter der Überbauung des Nebenhauses vorhanden. Die genauen Grenzen,
insbesondere des Grundstücksteils hinter der geschlossenen Bebauung, sind nur durch eine Grenzfeststellung
bestimmbar. Eine Kostenbeteiligung des Einlieferers ist ausgeschlossen. Lage am erschlossenen Straßenbe-
reich. 
Grundstück: ca. 484 m2 (Teilfläche, Teilung/Vermessung wird vom Einlieferer beauftragt und bezahlt)

Wohn-/Nutzflächen: 4 Wohnungen ca. 192 m2 und 1 Gewerbeeinheit ca. 22 m2

Ansprechpartner: Herr Leu, Tel. 0172/ 515 47 69

Blick aus der Wohnung



Absender

___________________________
Name

___________________________
Straße

___________________________
Ort

___________________________
Telefon

___________________________
e-mail

Unverbindlicher Auftrag zur Prüfung einer Immobilie

Adresse des gegebenenfalls zu versteigernden Objektes:

_______________________________________________________________________________________
PLZ                            Ort                                                                     Straße

Es handelt sich dabei um:

■ EFH / ZFH ■ RH / DHH  ■ Baugrundstück

■ MFH / WGH ■ Gewerbeobjekt ■ Wald / Grünflächen

■ Ferienhaus / Whg ■ Sonstiges ______________________________________________

Wohn / Nutz / Gewerbefläche ____________________ m2 Grundstück ____________________ m2

■ vermietet ■ teilweise vermietet  ■ bezugsfrei

Tatsächlich eingehende Netto-Miete pro Jahr ___________________ €

Gewünschtes Mindestgebot: ___________________ €

Gewünschter Verkaufserlös: ___________________ €

Ansprechpartner für Besichtigungen ______________________________________________________
(falls abweichend vom Absender)                            Name                                                               Telefon

■ Bitte senden Sie mir kostenlos und unverbindlich Ihren Katalog an obige Adresse.

_________________________________________                                 _________________________________________________

Ort, Datum                                                                                                           Unterschrift

◆◆ ◆◆

◆◆ ◆◆

Norddeutsche Grundstücksauktionen AG

Ernst-Barlach-Straße 4

18055 Rostock



☎

Lage: Ahrenshagen-Daskow (F3) liegt im Landkreis Vorpommern-Rügen, am Rande des Naturschutzgebie-
tes „Unteres Recknitztal“, etwa 10 km südöstlich von Ribnitz-Damgarten. Über die gut ausgebaute B 105 sind die
wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Ballungszentren Hansestadt Rostock (ca. 35 km) und Hansestadt Stral-
sund (ca. 40 km) schnell erreichbar. Einkaufsmöglichkeiten, eine Grundschule, eine Post und Ärzte befinden
sich im Ort sowie in der unmittelbaren Umgebung. Das unter Kunst- und Kulturkennern bundesweit bekannte Schloss
Schlemmin befindet sich ca. 7 km östlich des Ortes, in einer wald- und wiesenreichen Landschaft.
Objekt: Baujahr ca. 1930, der Innenausbau wurde ca. 2010 komplett saniert und weist einen guten Instand-
haltungszustand auf. Das Haus verfügt über 2 Wohneinheiten und einem Anbau, in dem bereits mit dem Ausbau
zu weiterer Wohnnutzung begonnen wurde. Erdgeschoss mit Wohn-, Schlaf-, Ess- und Arbeitszimmer sowie ei-
nem großen gefliesten Tageslicht-Bad mit Wanne, Dusche und zusätzlicher Fußbodenheizung sowie eine geräu-
mige Küche. Der Innenausbau im Obergeschoss ist sehr individuell gestaltet. Wohnzimmer mit Holzbalken und
innen liegendem Schornstein, einem nach oben offenem Spitzboden und einem kleinen, in den Spitzboden ein-
gebauten zusätzlichen Schlafbereich. Zwei Schlafzimmer. Große Küche mit Seitenfenster und einem zusätzli-
chen Panoramadachfenster und einer Abstellkammer. Großes, modernes, gefliestes Tageslicht-Bad mit Badewanne
und Dusche. Satteldach mit Ziegeleindeckung, Anbau mit Bitumen. Putzfassaden. Kunststofffenster. Holz- und Kunst-
stoffaussentüren. Öl-Zentralheizung von ca. 1995. Treppe aus dunklem Kiefer. Laminatfußböden, teilweise Echt-
kork. Das große Grundstück besteht überwiegend aus Wiese mit verschiedenen gepflegten Gehölzen, einem Ne-
bengebäude mit Hühnerstall und Werkstatt, sowie einer Garage und einem Carport. 
Grundstück: ca. 6.313 m2

Wohn-/Nutzfläche: ca. 275 m2

Ansprechpartnerin: Frau Tiker, Tel. 0381/ 444 330

Monatliche Rate: 447,– **
** Unverbindliche Beispielrechnung für eine Hypothekenfinanzierung mit 3 % Zinsen, 

1,5 % anfänglicher Tilgung und einer Finanzierung von 80 % des Kaufpreises (Basis: Mindestgebot).
Zins und Tilgung entsprechen derzeitigen marktüblichen Konditionen gem. Recherche im Internet.



Lage: Die Fachwerkstadt Grabow (B7) im Süden des Landkreises Ludwigslust-Parchim, liegt an der
schiffbaren Elde und ist bekannt durch seine Schaumsüßspeise „Grabower Küsschen“. Die Stadt mit ihrem
historischen Stadtkern, in der geschlossenen Form die einzige Fachwerkstadt in Mecklenburg, liegt an der B 5. 
Bis nach Ludwigslust, der Kreisstadt im Norden, sind es ca. 7 km und bis nach Perleberg im Südosten 
ca. 31 km. Die A 24 verläuft ca. 15 km entfernt. Die nächsten Anschlussstellen sind Neustadt-Glewe und
Ludwigslust. Das Objekt liegt im südlichen Stadtteil an der Straße in das östliche Umland in Richtung Marnitz.
Objekt: Das um 1912 errichtete Wohngebäude befindet sich in einem teilweise stark sanierungsbedürftigen
Zustand. Haupthaus unterkellert. Eingeschossiger Giebel- und hofseitiger Anbau. Hauptdach mit Ziegeleinde-
ckung. Sichtbare Wanddurchfeuchtungen. Im Mittelteil zerstörte ein Wasserschaden Lehminnenwände. Fenster
aus Kunststoff und verschlissene Türen aus Holz. Defekte Gasheizung. Einfache veraltete Sanitär- und Elektroin-
stallation. Vandalismusschäden.
Grundstück: ca. 846 m2

Wohn-/Nutzfläche: ehemals 4 Wohnungen mit ca. 222 m2

Ansprechpartner: Herr Leu, Tel. 0172/ 515 47 69

Lage: Bad Sülze (E3) ist eines der ältesten Sol- und Moorbäder im Norden Deutschlands und liegt in der
reizvollen Landschaft des Recknitztales, ca. 35 km östlich von Rostock. Bad Sülze  ist gut von Stralsund/Grim-
men über die B 194 bzw. über die A 19-AS Rostock-Süd zu erreichen. Stralsund in ca. 48 km, Ostseebad
Dierhagen (Halbinsel Fischland/Darß/Zingst) in ca. 34 km. AS Bad Sülze der A 20 in ca. 8 km, A 19 AS in
ca. 34 km bei Rostock. Das Objekt befindet sich in Stadtmitte direkt am Markt.
Objekt: Baujahr nicht bekannt. Sanierungsbedürftiges, teilweise unterkellertes Wohn- und Geschäftshaus,
ca. 1996 teilweise saniert und modernisiert. Massives Fachwerkgebäude. Verputzte Vorsatzfassade. Holzfens-
ter mit Sprossen und Isolierverglasung. Sanierungsbedürftige Sanitär- und Elektroninstallation. Sanitäre Anla-
gen, Heizkörper und Zuleitungen wurden größtenteils ausgebaut. Innentreppen aus Holz in gutem Zustand.
Innentüren fast komplett entfernt. Raumaufteilung entsprechend der letzten gewerblichen Nutzung als Hotel.
Lage im Sanierungsgebiet, Aufstellungsbeschluss über den Bebauungsplan Nr. 12 „Innenstand“ der Stadt
Bad Sülze vom 29.11.2012.  
Grundstück: ca. 346 m2

Wohn-/Nutzfläche: ca. 515 m2

Ansprechpartner: Herr Knopp, Tel. 0381/ 444 330



☎

Lage: Crivitz (D5) liegt am Crivitzer See ca. 20 km östlich der Landeshauptstadt Schwerin und ca. 21 km nord-
westlich von Parchim. Im Norden durchquert die Warnow das Stadtgebiet. Größere Flächen im Stadtgebiet sind bewal-
det. Das Grundstück liegt im gründlich sanierten historischen Stadtkern ca. 40 m vom Marktplatz entfernt (Sanie-
rungsgebiet). B 321 verläuft als Umgehungsstraße um die Stadt. Bahnhof (Schwerin–Parchim). Die A 14-Anschlussstel-
le Schwerin-Ost in ca. 11 km. 
Objekt: Das Grundstück ist mit einem 2-geschossigen Wohn- und Geschäftshaus mit rückseitigem Anbau bebaut. Bau-
jahr ca. 1780, komplett saniert ca. 1996. Insgesamt instandsetzungs- und modernisierungsbedürftiger Zustand. Das
Dachgeschoss ist mit zwei 1-Raum-Wohnungen ausgebaut. Holzfachwerkbau, Ausfachung mit Farbanstrich. Anbau mit
Rissen im Außenmauerwerk. Krüppelwalmdach und Pultdach mit Ziegeleindeckung. Fußböden mit Fliesen und Lami-
natbelag. Gerade Holztreppe. Thermofenster und Wabenkerninnentüren. Thermoverglaste Eingangstür. In allen Wohn-/
Gewerbeeinheiten sind Bäder mit Dusche, WC und Waschbecken vorhanden. Gas-ZH. Der rückseitige Hof ist über eine
Seitenstraße befahrbar und hat 3 befestigte PKW-Stellplätze. Anschluss an die zentrale Kanalisation ist vorhanden.
Grundstück: ca. 223 m2

Wohn-/Nutzfläche: insgesamt ca. 245 m2, 
davon 4 Wohnungen mit ca. 134 m2 vermietet, 
2 Gewerbeeinheiten mit ca. 111 m2

als Wohnungen vermietet
Jahresmiete (brutto): ca. 19.428,–

BK-Vorauszahlung: ca. 4.041,–

Ansprechpartner: Herr Jacobi, Tel. 0171/  771 63 54

Lage: Malliß (B7), eine Gemeinde im LK Ludwigslust-Parchim, liegt in der waldreichen Grie-
sen Gegend nahe dem Eldekanal. Durch den Ort verläuft die B 191. Die A 24-AS Ludwigslust
ist ca. 32 km entfernt. Das Objekt liegt im östlichen Ortsbereich hinter der Wohnbebauung am Mühlenberg. Erreicht wird
das Grundstück über den dazu gehörigen Weg zwischen den Häusern Nr. 3 und 4.
Objekt: Grundstück mit überwiegend brachliegenden Gartenflächen, Baum- und Buschbewuchs. Auf dem Grund-
stück befinden sich Bauwerke wie ein bereits geräumter massiver Schuppen und ein Erdkeller. Der massiv errichtete
Schuppen ist teilweise auf das davorliegende Wohngrundstück überbaut. Bezüglich der Aufbauten und der Überbauung
hat der Meistbietende die Einlieferin von Ansprüchen Dritter freizustellen. Teilweise sind die Dächer mit Wellasbest-
platten eingedeckt. Das Grundstück ist nicht erschlossen. Die Fläche ist seit dem 01.08.2007 als Grünland verpach-
tet. 
Grundstück: ca. 4.610 m2, Flurstück 87/10

Jahrespacht: ca. 65,– (für verpachtete Fläche)

Ansprechpartner: Herr Leu, Tel. 0172/ 515 47 69

Crivitzer See



Lage: Dambeck (C7) liegt im Süden des Landkreises Ludwigslust-Parchim an der Ländergrenze. Bis
Grabow im Nordwesten sind es ca. 18 km und in das brandenburgische Karstädt im Süden ca. 10 km. Über
die dort verlaufende B 5 erreicht man Ludwigslust und Perleberg. Die A 24 mit der Anschlussstelle Parchim
ist ca. 20 km entfernt. Überwiegend landwirtschaftlich geprägtes Umland. Das Objekt liegt im nördli-
chen Ortsbereich an der Ecke Dorfstraße und Molkereistraße.
Objekt: Ein sanierungsbedürftiges, teilunterkellertes Wohnhaus, um 1927 erbaut, zuletzt mit einer 
Wohnung im Hauptgebäude und einer Einliegerwohnung im hofseitigen Anbau. Am und im Wohnhaus 
wurden um 1994 teilweise Sanierungsmaßnahmen ausgeführt wie die Dacheindeckung, Heizungsanlage
und Kunststofffenster. Dachgeschoss einfach ausgebaut. Teilweise Wanddurchfeuchtungen und Verwitterun-
gen des Sichtmauerwerks sowie Putzschäden. Einfache Sanitärinstallation. Elektroinstallation technisch ver-
altet. Zwei Heizungsanlagen, eine mit Öl im Anbau untergebracht und eine mit Festbrennstoffen betrieben
im Keller. In einem Raum ein Kachelofen. Alte Abwassersammelgrube, ein neuer Abwasseranschluss an die
zentrale Anlage ist herzustellen. Auf dem Grundstück befinden sich weiterhin eine ehemalige Schmiede,
ein Scheunenteil, eine Garage und kleinere Nebengebäude, sowie eine Gartenfläche.
Grundstück: ca. 1.612 m2

Wohnfläche: ca. 160 m2

Nutzfläche: der ehemaligen Schmiede und Nebengebäude ca. 300 m2

Ansprechpartner: Herr Leu, Tel. 0172/ 515 47 69

Lage: Zurow und der OT Krassow (C4) liegen zwischen Neukloster und Wismar
im Landkreis Nordwestmecklenburg. Das Gemeindegebiet umfasst den Übergangs-
bereich vom Hügelland östlich der Wismarbucht zum äußersten Nordwesten der Sternberger Seenplatte.
Über die B 192 ist Wismar nach ca. 9 km und Neukloster nach ca. 10 km Entfernung erreichbar. Die
Flurstücke liegen nahe der A 20.
Objekt: Zwei Grundstücke, unregelmäßig geschnitten und nicht zusammenhängend gelegen. Brachflä-
chen tlw. mit Baum- und Buschbewuchs. Lage im Außenbereich, nicht erschlossen. Flurstück 27/2 im
Bereich der Flächen für Kiesabbau ohne Zuwegung. Flurstück 49/5 liegt am Weg nahe der Autobahnunter-
führung in Richtung der ehem. Meierei. Die Grundstücksgrenzen sind vor Ort nicht genau erkennbar.   
Grundstück: ca. 2.340 m2, Flurstück 27/2 und 49/5

Ansprechpartner: Herr Leu, Tel. 0172/515 47 69

ungefähre Lage FS 27/2

ungefähre Lage FS 49/5 ungefähre Lage FS 49/5



☎

Lage: Lübeck-Travemünde (A4) ist ein Stadtteil der Hansestadt Lübeck in Schles-
wig-Holstein, an der Mündung der Trave in die Lübecker Bucht der Ostsee. Bis ins
Stadtzentrum Lübecks sind es ca. 20 km. Erreichbar über die A 1 und die ausgebaute B 75. Über die Bä-
derstraße B 76 ist eine gute Verbindung mit den nordwestlich gelegenen Bäderorten der Lübecker
Bucht und der Holsteinischen Schweiz vorhanden. Travemünde hat sich zu einem traditionsreichen
Seebad mit einer ausgeprägten sehr guten Infrastruktur und vielfältigen Sport-, Freizeit- und Erho-
lungsangeboten entwickelt. Das Objekt liegt in der südwestlichen Wohnsiedlung Teutendorfer Weg, in der
Lindwurmstraße rechts neben Haus Nr. 17.
Objekt: Das etwa rechteckig geschnittene Flurstück 4/234 liegt nur mit einer Breite von etwa 20
m an der Straßenfront an. Die Flurstücke sind mit einem ruinösen Erdbunker bebaut. Die genauen Ab-
messungen des Bunkers sind bisher nicht bekannt. Auf der Erdabdeckung stehen nicht von der Einliefe-
rin errichtete leichte Baulichkeiten (Unterstände aus Holz mit teilweiser Wellasbesteindeckung). Be-
züglich der Baulichkeiten hat der Meistbietende die Einlieferin von Ansprüchen Dritter freizustellen.
Insgesamt ein ungepflegter Zustand, teilweise verwilderte Bereiche mit Baum- und Buschwerk (Beach-
tung der Baumschutzsatzung). Erschließung im Straßenbereich. Keine Hinweise auf Altlasten- und Kampf-
mittelverdacht. Ob der Bunker ein Fledermauswinterquartier ist, wird am 12.02.2013 geprüft. Das Flur-
stück 4/234 ist im FNP als Wohnbaufläche ausgewiesen. Bebauung richtet sich nach § 34 BauGB.
Für das Flurstück 4/38 ist keine Bebauungsmöglichkeit in zweiter Reihe vorgesehen. Eine verbindli-
che Aussage zur weiteren Nutzungs-/Bebauungsmöglichkeit ist über eine Bauvoranfrage zu klären.
Grundstück: ca. 2.150 m2, Flurstück 4/234 mit 1.266 m2, Flurstück 4/38 mit ca. 884 m2

Ansprechpartner: Herr Leu, Tel. 0172/ 515 47 69

Gerdsh

ungefähre Lage

Zufahrt

© GeoContent GmbH

© GeoContent GmbH



Lage: Holzendorf (D5) ist ein Ortsteil der Gemeinde Dabel im Nordosten des Landkreises
Ludwigslust-Parchim. Inmitten einer waldreichen Seenlandschaft ca. 5 km südöstlich von Stern-
berg am Holzendorfer See. Der Ort befindet sich an der B 192. Das Objekt liegt nördlich von der
Bundesstraße an dem Kurvenbereich der Dorfstraße.
Objekt: Das stark sanierungsbedürftige Wohnhaus, um 1850 in der Ursprungsform (Gutshaus/ 
Inspektorhaus) erbaut, besteht aus dem Hauptgebäude mit eingeschossigen Giebelanbau und 
einem rückseitigen Flügelanbau. Teilbereich unterkellert. DG teilweise mit ehemaligen Wohnräumen,
die in dem Zustand nicht zu Wohnzwecken genutzt werden können. Alte Dacheindeckung aus Beton-
dachsteinen, sowie Bitumen und Biberschwanz. Teilweise Wanddurchfeuchtungen und Putzschä-
den. Um 1995 Fenster und Außentüren aus Kunststoff eingebaut. Einfache Sanitär- und Elektroinstal-
lation, teilweise technisch veraltet. Beheizung mit Kachelöfen, teilweise eine alte Schwerkraftetagen-
heizung. Auf dem Grundstück befinden sich weiterhin ein massiver Schuppen, weitere Nebengelasse, 
Garten- und Grünlandflächen. Teilweise sind Gartenbereiche eingefriedet. Ortsübliche Erschließung.
Grundstück: ca. 7.088 m2

Wohn-/Nutzfläche: ca. 297 m2, davon sind drei Wohnungen mit ca. 169 m2 vermietet

Jahresmiete (netto): ca. 5.472,– (für die vermieteten Flächen)
Mietrückstände ca. 1.200,–, per 31.12.2012

Ansprechpartner: Herr Leu, Tel. 0172/ 515 47 69

Lage: Eggesin (I5) ist eine Kleinstadt im Naturpark „Am Stettiner Haff“ und liegt 
ca. 7,5 km südlich von Ueckermünde. Pasewalk in ca. 26 km. Das gefangene Grundstück
liegt am Stadtrand in ca. 600 m Entfernung zur Ortsmitte. Angrenzend stehen Wohnhäuser,
ein Einkaufsmarkt und öffentlicher Parkplatz an der Waldstraße. A 20 AS in ca. 30 km, B 109
(Anklam-Prenzlau) in ca. 13 km, Eisenbahn (Ueckermünde-Jatznik), Busverkehr. 
Objekt: Es handelt sich um ein unbebautes Grundstück, welches ehemals als Gartenfläche durch
die Wohnhauseigentümer an der Stettiner Straße genutzt wurden. Das Grundstück weist inzwischen
Wildwuchs auf. Reste kleiner Lauben und Gewächshäuser sind noch vorhanden. Das Grundstück
hat keine gesicherte Zuwegung. Eine verbindliche Aussage zur Nutzungs- bzw. Bebauungsmöglich-
keit ist über eine Bauvoranfrage zu klären.
Grundstück: ca. 1.736 m2, Flurstück 357/4 

Ansprechpartner: Herr Jacobi, Tel. 0171/  771 63 54



☎

Lage: Steinhöfel (J10) liegt ca. 9 km nordöstlich der Stadt Fürstenwalde im Landkreis Oder-Spree in Branden-
burg. Das Grundstück liegt unmittelbar neben dem Schloss Steinhöfel, welches ca. 1992 restauriert wurde und heute als
Hotel genutzt wird. Zum Schloss gehört der weithin bekannte Schlosspark, der mit über 45 ha der größte Landschafts-
park der Mark Brandenburg ist. Nach 1992 erhielt dieser seinen alten Glanz mit den zahlreichen Brücken, Wasserläufen
und Denkmälern sowie den beiden Parkbauten zurück.
Objekt: Das Grundstück ist mit einer Verkaufseinrichtung bebaut. Das Gebäude ist modernisierungsbedürftig. Der Miet-
vertrag ist unbefristet. Baujahr ca. 1976. Betonplattenbau. Betonfußböden mit Terrazzoplatten. Al-Rahmen-Eingangs-
türen und -Fenster, gefliestes WC in einfacher Ausstattung. Ölzentralheizung, Warmwasserbereitung über E-Boiler. Flach-
dach als Betonkonstruktion mit Metallplattendeckung. Verkaufseinrichtung ist Eigentum der Pächterin. Das Grundstück
ist an die Kanalisation angeschlossen. Lage im Innenbereich gemäß § 34 BauGB.
Grundstück: ca. 1.353 m2

Nutzfläche: ca. 311 m2, davon ca. 187 m2 Verkaufsraumfläche

Jahresmiete (netto): ca. 4.800,–

Ansprechpartner: Herr Jacobi, Tel. 0171/ 771 63 54

Lage: Der staatlich anerkannte Erholungsort Waldsieversdorf (I10) liegt an der B 168 nordöstlich von Berlin in wald- und seenreicher Umgebung der Märkischen
Schweiz. Das Grundstück befindet sich am westlichen Ortsrand. Wohnhausbebauung und Waldfriedhof in der Nachbarschaft. Rückseitig grenzt großer Parkplatz an.
Das schön gelegene Strandbad am Großen Däbersee ist fußläufig in ca. 1,5 km erreichbar. Strausberg ist ca. 17 km entfernt. A 10 AS in ca. 32 km.
Objekt: Das Grundstück ist mit einer Verkaufseinrichtung bebaut. Das Gebäude ist instandsetzungs- und modernisierungsbedürftig. Der Mietvertrag ist unbe-
fristet. Baujahr ca. 1985. Betonplattenbau. Betonfußböden mit Terrazzoplatten. Al-Rahmen-Eingangstüren, Holzthermofenster, geflieste WC in einfacher Ausstat-
tung. E-Heizung, Warmwasserbereitung über E-Boiler. Flachdach als Betonkonstruktion mit Bitumenpappeindeckung. Verkaufseinrichtung ist Eigentum der
Pächterin. Das Grundstück ist an die Kanalisation angeschlossen. Trafostation auf dem Grundstück ist nicht Versteigerungsgegenstand. Rückseitig ist ein ungenutz-
tes Nachbargebäude angebaut.
Grundstück: ca. 922 m2

Nutzfläche: ca. 213 m2, davon ca. 133 m2 Verkaufsraumfläche

Jahresmiete (netto): ca. 4.800,–

Ansprechpartner: Herr Jacobi, Tel. 0171/ 771 63 54

Nachbarschaft

Großer Däbersee



Lage: Rosenow (F5) liegt etwa 12 km südöstlich von Stavenhagen und zirka 20 km nordwest-
lich von Neubrandenburg/Tollensesee zwischen der mecklenburgischen Seenplatte und der meck-
lenburgischen Schweiz. Die B 104 führt durch die Gemeinde. Angrenzend gibt es neben Wohnhaus-
bebauung auch  ein historisches Speichergebäude. 
Objekt: Das eingezäunte Grundstück ist mit einer Doppelhaushälfte und einer Scheune be-
baut. Baujahr ca. 1920, Neuaufbau um ca. 1977. Rückseitiger Anbau wurde ca. 1980 errichtet.
Modernisierungen nach 1990. Der rückseitige Anbau ist geringfügig auf das Nachbargrundstück
überbaut. Wände mit Putzschäden, Mauerfeuchtigkeit. Überwiegend PVC-Thermofenster, zur
Straßenseite mit Außenrollos. Das Wohnhaus ist instandsetzungs- und modernisierungsbedürftig.
Abwasserentsorgung erfolgt in eine Klärgrube, die ggf. neu zu installieren ist. Das massive Scheu-
nengebäude hat einen Stallteil, eine Garage und eine betonierte Durchfahrt zum hinteren Grund-
stücksbereich. Dach undicht. Schäden an der Holzkonstruktion. 
Grundstück: ca. 3.053 m2

Wohn-/Nutzfläche: ca. 109 m2 zzgl. Waschküche und Heizung, Scheune mit ca. 129 m2

bebauter Fläche
Ansprechpartner: Herr Jacobi, Tel. 0171/ 771 63 54

Lage: Behren-Lübchin (F3) liegt im Nordosten des Landkreises Rostock zwischen den Kleinstädten
Bad Sülze und Gnoien. Die Universitäts- und Hansestadt Rostock ist ca. 40 km entfernt. Die A 20 mit der
Anschlussstelle Bad Sülze erreicht man in ca. 4 km. Die Feldsteinkirche (13. Jahrhundert) in Behren-
Lübchin gehört zu den ältesten Dorfkirchen in Nordmecklenburg. Das Objekt befindet sich in Ortsrand-
lage, hinter den alten Wirtschaftsgebäuden des ehemaligen Gutshofes.
Objekt: Die Flächen werden als Wiese und Gartenland genutzt und sind mit verschiedenen Gräsern, Sträuchern
und teilweise mit Bäumen bewachsen. Das Flurstück 38 ist mit einem Kleinstall überbaut, auf dem Flurstück
40 stehen Gartenschuppen. Flurstück 40 ist durch einen ehemaligen Weg, welcher zum Teil überbaut ist, vom
Flurstück 38 getrennt und somit ggf. nur über Fremdflurstücke erreichbar. Die genauen Grenzen in der Natur
sind nur durch eine Grenzfeststellung bestimmbar. Eine Kostenbeteiligung des Einlieferers ist ausgeschlossen.
Eine verbindliche Aussage zur Nutzungs- bzw. Bebauungsmöglichkeit ist über eine Bauvoranfrage zu klären.
Grundstück: ca. 5.465 m2, Flurstücke 38 und 40

Ansprechpartner: Herr Knopp, Tel. 0381/ 444 330

Lage: Warbelow (F4), ein Ortsteil der Kleinstadt Gnoien, liegt im Nordosten des Landkreises 
Rostock. Die Siedlung ist ländlich geprägt und befindet sich in der Umgebung des kleinen Flusses 
„Warbel“. Die Universitäts- und Hansestadt Rostock ist ca. 50 km entfernt. Die A 20 mit der Anschluss-
stelle Bad Sülze erreicht man in ca. 13 km. 
Objekt: Das Grundstück grenzt an zwei Seiten an die Dorfstraße und ist teilweise mit Bäumen und Sträu-
chern bewachsen. Derzeit wird die Fläche vertragsfrei als Gartenland genutzt und ist mit kleinem Schuppen
(Asbest) bebaut. Die Einfriedung des Grundstückes stimmt offensichtlich nicht mit der Grundstücksgrenze überein.
Die genauen Grenzen in der Natur sind nur durch eine Grenzfeststellung bestimmbar. Eine Kostenbeteiligung
des Einlieferers ist ausgeschlossen. Eine verbindliche Aussage zur Nutzungs- bzw. Bebauungsmöglichkeit ist
über eine Bauvoranfrage zu klären.
Grundstück: ca. 1.403 m2, Flurstück 560

Ansprechpartner: Herr Knopp, Tel. 0381/ 444 330

ungefähre Lage

© GeoContent GmbH



☎

Lage: Jagetzow (G4) liegt ca. 26 km südlich der Hanse- und Universitätsstadt Greifswald. Diese ist in ca. 20
Minuten Fahrzeit zu erreichen. Das Grundstück liegt ruhig im Ort. Durch Baumbewuchs ist das Grundstück weit-
gehend „abgeschottet“ von der Umgebungsbebauung, die aus Wohnhäusern und ehemaligen Hoflagen be-
steht. Im Ort gibt es einen kleinen Gutspark mit Teich. 
Bekannt wurde der Ort als Wohnsitz des königlich-preußischen Staatsministers und Generallandschaftsrathes
bei der Pommerschen Landschaft Dr. Johann Carl Rodbertus nebst Gattin Minette Rodbertus geb. von Prillwitz.
Nächste A 20 AS in ca. 11 km (bei Gützkow bzw. Klempenow). Ostseeinsel Usedom in ca. 42 km. Berlin-Zen-
trum in ca. 210 km (Fahrzeit ca. 2 h).
Objekt: Das ca. 1900 massiv errichtete Wohnhaus ist unterkellert. Der Keller besitzt gemauerte Kappendecken.
Die Ölzentralheizung ist im Keller installiert, moderne Plattenheizkörper sind nur teilweise vorhanden, 1 Kachelofen
zusätzlich im Dachgeschoss. Der Zugang zur Wohnung im Dachgeschoss erfolgt über die Holztreppe im Flur der
EG-Wohnung. 
Überwiegend PVC-Thermofenster, Bad im Erdgeschoss mit Wanne und Dusche in einfacher Ausstattung, Duschbad
im Dachgeschoss wurde 2005 modernisiert. Fußböden mit Dielung, alten und neuen Fliesen- sowie Laminatbe-
lägen. Teilweise originale Holzinnentüren (Schiebe- und Doppelflügeltüren), moderne Hauseingangstüren. Krüp-
pelwalmdach mit dichter Ziegeldeckung. Putzfassade mit geringen Abplatzungen. 
Vollbiologische Kläranlage zur Gartenseite. Brunnen zur Gartenbewässerung. Garten mit Grillhäuschen am kleinem
Teich und ca. 600 m2 großen Fichtenwäldchen. Hof mit Holzscheune (mit Stall- und Lagereinbauten, Dach wur-
de neu abgedichtet), 2 Garagen, 2 Carports, 1 kleine Werkstatt mit Reparaturgrube. 
Das Grundstück ist straßenseitig mit einer Mauer sowie Zaun eingefriedet. Hofzufahrt ist angelegt. Das Haus
befindet sich in einem gepflegten Zustand. Lage im Innenbereich gem. § 34 BauGB.
Grundstück: ca. 4.973 m2

Wohn-/Nutzfläche: ehemals 2 Wohnungen mit insgesamt ca. 173 m2

Ansprechpartner: Herr Jacobi, Tel. 0171/ 771 63 54



Lage: Der Ortsteil Klosterwalde (H7) liegt ca. 8 km nordöstlich von Templin in seenreicher Umgebung.
Heute leben in Klosterwalde ca. 370 Einwohner. Bekannt wurde Klosterwalde durch das große Naturcamp am
Gleuensee mit eigenem Badestrand (in ca. 3 km). Das Eckgrundstück liegt im Ort im Kreuzungsbereich der K 7352
und der L 217. B 109 in ca. 4,6 km. A 11-AS in ca. 38 km.
Objekt: Es handelt sich um ein unbebautes Grundstück. Die ehemalige Gaststättenbebauung wurde abgerissen.
Fundamentreste können im Boden verblieben sein. Auf dem Grundstück gibt es Strauch- und Baumbewuchs im
hinteren Bereich. Altlasten sind nicht bekannt. Versorgungsmedien sind neu anzuschließen. Eine verbindliche Aus-
sage zur Nutzungs- bzw. Bebauungsmöglichkeit ist über eine Bauvoranfrage zu klären.
Grundstück: ca. 2.832 m2, Flurstück 54/1

Ansprechpartner: Herr Jacobi, Tel. 0171/ 771 63 54

Lage: Neetzka (H5) liegt im Osten Mecklenburg-Vorpommerns in reizvoller Umgebung am Neetzkaer See,
zwischen Neubrandenburg am Tollensesee (ca. 15 km) und Strasburg (ca. 20 km). B 104 ca. 4 km. Mühlenstadt
Woldegk mit Badesee in ca. 10 km. Das Objekt liegt ruhig im Ortszentrum und ist von Wohnhausbebauung
umgeben. Zum Grundstück gehört rückseitig eine Hoffläche mit Nebengebäuden. A 20 AS in ca. 10 km.
Objekt: Eingeschossiges, teilunterkellertes, massiv errichtetes Reihenmittelhaus mit Verandaanbau. Baujahr 
ca. 1900. In den 90er Jahren teilmodernisiert. Das Gebäude ist instandsetzungs- und modernisierungsbedürftig.
Satteldach mit Gaupe und alter Betondachsteindeckung. Im Bodenraum sind 2 Zimmer einfach ausgebaut. Teil-
weise Anobienbefall im Dachgeschoss. PVC-Thermofenster, einfache Holztüren und steile Holztreppe. Wände
mit Holzverkleidungen. Die Installation des ehemaligen Wannenbades ist instandsetzungsbedürftig bzw. zu erneuern.
Heizung ist neu zu installieren, ehemals Ofenheizung. Elektroinstallation ist funktionsfähig. Rückseitige Hofzufahrt
wird über ein Geh- und Fahrtrecht als Grunddienstbarkeit gesichert.
Grundstück: ca. 575 m2

Wohn-/Nutzfläche: ca. 100 m2 zzgl. ca. 22 m2 Kellerfläche

Ansprechpartner: Herr Jacobi, Tel. 0171/ 771 63 54

Lage: Die Gemeinde Torgelow-Holländerei (I5) liegt am Westufer der unteren Uecker
erstreckt sich auf ca. 9 km Länge zwischen den drei Städten Ueckermünde, Eggesin und 
Torgelow. Von diesen Orten aus besteht Bahnanschluss nach Pasewalk. Nach 1990 entwickelte sich der Ort
wegen seiner idyllischen, waldreichen und ruhigen Lage zu einem attraktiven Wohnstandort und wurde zu ei-
nem beliebten Ausflugsziel für Wanderer, Radfahrer und Wasserwanderer.
Objekt: Das unregelmäßig geschnittene Grundstück war ehemals mit einem Wohnhaus bebaut. Dieses wurde
nach einem Brand abgerissen. Das Grundstück liegt im Landschaftsschutzgebiet. Fundamentreste können im
Boden verblieben sein. Eine Trinkwasserversorgungsleitung verläuft im Weg am Grundstück entlang. Auf dem
Grundstück gibt es Baum und Strauchbewuchs. Lage im Außenbereich gemäß § 35 BauGB. Eine öffentliche Zuwe-
gung ist vorhanden.
Grundstück: ca. 1.810 m2, Flurstück 91/1

Ansprechpartner: Herr Jacobi, Tel. 0171/ 771 63 54

Templiner See

© GeoContent GmbH

Hafen von Eggesin



☎

Lage: Friedland (H5) als Kleinstadt, liegt an der B 197 im nordöstlichen Teil Mecklenburg-Vorpommerns
und ca. 25 km nordöstlich der Stadt Neubrandenburg. Das Grundstück liegt am nordwestlichen Stadt-
rand. Die Wohnlage ist ruhig. Der Straßenverkehr ist gering. In der Umgebung überwiegend Wohnhausbe-
bauung und Kleingärten. Wiesen und Felder (Friedländer Große Wiese), Waldflächen in der Umgebung. Der
Mühlenteich befindet sich am Stadtrand, weitere kleine Seen (z. B. Putzaer See, Galenbecker See) in
der Umgebung. Anklam in ca. 24 km, Kreisstadt Neustrelitz in ca. 52 km, A 20 AS in ca. 23 km, A 11
bei Prenzlau, B 197, Bahnhof in ca. 25 km, Bus.
Objekt: Das Grundstück ist mit einer Holländerwindmühle (Baujahr ca. 1896), einem Wohnhaus 
(Baujahr ca. 1906) mit Anbauten und Nebengelassen bebaut. Das massiv errichtete Wohnhaus war ehe-
mals in 2 Wohnungen geteilt. Nach Einbau einer Holzinnentreppe nach 1990 wurden die beiden Einheiten
zusammengelegt. Insgesamt modernisierungsbedürftiger Zustand. Satteldach mit Bitumenpappdeckung.
Putzfassade mit Farbanstrich. Holzkastenfenster und teilweise originale Holztüren. Gaszentralheizung 
(Baujahr ca. 1994), im Obergeschoss Ofenheizung. Fußböden mit Fliesen-, teilweise Laminatbelägen
und Holzdielung. Gefliestes Bad mit Dusche und Wanne im Erdgeschoss in moderner Ausstattung. Im
Obergeschoss nur WC mit Waschbecken in einfacher Ausstattung. Am Haus ist ein Garten angelegt. 
Der massive Wohnungsanbau wurde ca. 1992 modernisiert und mit einer eigenen Gaszentralheizung
ausgestattet. Bad mit Schimmelbildung und einfacher Ausstattung. Bitumenpappeindeckung wurde 2011
erneuert. Das Haus ist instandsetzungs- und modernisierungsbedürftig. 
Holländerwindmühle ohne Windflügel als mit Brettern verschalte Holzkonstruktion. Die 8-Seitenwände
und die Kugelgalotte wurden ca. 1991 mit Schindeln gedeckt. Der Holzkranz wurde ca. 1991 erneuert. 
Galerie mit halbsteinstarker Ziegeluntermauerung. Der Mühlenkopf ist noch drehbar. Die Mühle war bis
ca. 1994 in Betrieb. Die technische Ausstattung ist noch komplett vorhanden. Funktionsfähigkeit konnte
nicht geprüft werden. Das Dach der Galerie ist mit Bitumenpappe gedeckt und partiell undicht. Fäulnis
und partieller Schwammbefall ist an der Holzkonstruktion des Daches vorhanden. Weiterhin befinden sich
auf dem Grundstück ein massiver Werkstatt- und Lageranbau, ein zweigeschossiges, massives Stallgebäu-
de, ein zweigeschossiges Kellergebäude und 2 Garagen. Erschließung mit Versorgungsmedien Wasser, Strom,
Erdgas, Telefon und zentrale Abwasserkanalisation. Brunnen zur Gartenbewässerung. Eingangsbereich wur-
de ca. 2003 gepflastert.
Grundstück: ca. 1.663 m2

Wohn-/Nutzfläche: Wohnhaus: 1 Wohnung mit ca. 171 m2, vertragsfrei spätestens ab 01.08.2013, 
Anbau: 1 Wohnung mit ca. 54 m2 vermietet, 
Mühle: Grundfläche ca. 223 m2

Jahresmiete (netto): ca. 1.916,– (für die vermietete Fläche)

Ansprechpartner: Herr Jacobi, Tel. 0171/ 771 63 54

Monatliche Rate: 257,– **
** Unverbindliche Beispielrechnung für eine Hypothekenfinanzierung mit 3 % Zinsen, 

1,5 % anfänglicher Tilgung und einer Finanzierung von 80 % des Kaufpreises (Basis: Mindestgebot).
Zins und Tilgung entsprechen derzeitigen marktüblichen Konditionen gem. Recherche im Internet. Mühlenteich



Lage: Warrenzin (F4) liegt ca. 8 km westlich von Demmin bzw. 8 km östlich von Dargun. Kumme-
rower See in ca. 15 km. Der Ort besteht seit dem 12. Jahrhundert und war eine Dömäne des Großher-
zogtums Mecklenburg-Schwerin. Pächter war ab 1842 Johann Carl Blank, der wahrscheinlich das Gutshaus
in seiner heutigen Form errichten ließ. Das Grundstück liegt zentral im Ort. Umgebungsbebauung be-
steht aus Wohnhäusern und einem Landwirtschaftsbetrieb. Das Haus ist von einem gepflegten Grund-
stück umgeben, welches rückseitig an einem kleinen Teich angrenzt. B 110 am Ort.
Objekt: Denkmalgeschütztes, ehemaliges Gutshaus mit Parkfläche. Baujahr vermutlich 1850-1880. Teil-
modernisierungen in 2000. Der ehemalige Stallanbau wurde nach 1945 zum Wohnhaus ausgebaut. Ins-
gesamt instandsetzungs- und modernisierungsbedürftiger Zustand. Das Hauptgebäude ist unterkellert. Putz-
fassade mit Abplatzungen, zentrale Eingangsaußentreppe ist schadhaft. Mauerfeuchtigkeit ist erkennbar.
PVC-Thermofenster, Holztüren, originale Holztreppe zum Dachgeschoss. Ofenheizung, Teilweise moderni-
sierte Sanitärausstattung, teilweise noch Badeofen. Elektroinstallation nur teilweise erneuert, teilweise als
Aufputzinstallation. Der große Saal im Erdgeschoss besitzt eine stuckverzierter Decke. Um das Gebäude
verläuft ein neu ausgebauter, mit Betonsteinen gepflasterter Fahrweg. Die neu errichteten Nebengelasse
(Lagergebäude, Freisitz und Kinderspielplatz) auf dem Grundstück sind nicht Versteigerungsgegenstand
und werden von der Gemeinde zurück gebaut und umgesetzt.
Grundstück: ca. 7.645 m2

Wohn-/Nutzfläche: 10 Wohnungen mit ca. 517 m2 davon sind 9 Wohnungen mit 485 m2 vermietet
2 Gewerbeeinheiten mit ca. 189 m2 davon ist 1 Gewerbeeinheit mit ca. 116 m2

vermietet
Jahresmiete (netto): ca. 12.528,– (für die

vermieteten Flächen)
Ansprechpartner: Herr Jacobi, 

Tel. 0171/ 771 63 54
Mindestgebot:

Lage: Kröslin (H3) liegt am Peenestrom ca. 8 km nördlich von Wolgast gegenüber der Ostseeinsel 
Usedom. Der Ort verfügt über eine neu ausgebaute 5-Sterne-Marina mit direktem Ostseezugang. 
Umgebungsbebauung besteht aus Ein- und Mehrfamilienhäusern. Ostseebad Lubmin in ca. 13 km, 
Fischerhafen mit Räucherei und Strand im benachbarten Freest. Ostseebad Zinnowitz auf Usedom in 
ca. 18 km, Hansestadt Greifswald ist in ca. 30 km. A 20 AS in ca. 38 km.
Objekt: Das rechteckig geschnittene, unbebaute Grundstück liegt in mittlerer Ortslage an der mäßig
befahrenen Bahnhofstraße. Das Grundstück hat Ost-Westausrichtung, eine Straßenfront von ca. 29 m
und eine Tiefe von ca. 54 m. Laut positiv beschiedener Bauvoranfrage vom 29.06.2011 ist die Errich-
tung eines Einfamilienhauses planungsrechtlich zulässig (Az. 01360-11-61). Das Grundstück ist zurzeit
nicht erschlossen. Versorgungsmedien liegen im Straßenbereich. Bei Anschluss an die Ver- und Entsorgungs-
anlagen fallen Kosten an. 
Grundstück: ca. 1.475 m2 (Teilfläche

aus Flurstück 78, Teilung
und Vermessung wird vom
Einlieferer beauftragt und
bezahlt)

Ansprechpartner: Herr Jacobi, 
Tel. 0171/ 771 63 54

Blick auf die Bahnhofstraße Marina Kröslin



☎

Lage: Die Hansestadt Anklam (H4) liegt im östlichen Teil von Mecklenburg-Vorpommern direkt an der Pee-
ne. Die Stadt ist von reichhaltigen Naturschutzgebieten umgeben. Anklam ist durch seine Nähe zur Ostseeinsel
Usedom ein attraktives Ausflugsziel geworden. Die Grundstücke liegen am südöstlichen Stadtrand im Bebauungs-
plangebiet Mittelfeld. Sie sind über die Lindenstraße zu erreichen. Als Umgebungsbebauung  stehen vorwie-
gend ein- und zweigeschossige Wohnhäuser, ein Heizhaus und neu errichtetete Einfamilienhäuser. A 20 AS bei
Friedland/Jarmen, Ostseeinsel Usedom in ca. 15 km, B 109 /197/110 führen durch die Stadt, Eisenbahn, Bus-
verkehr, Hafen.
Objekt: Die brachliegenden Grundstücke liegen im Geltungsbereich des rechtswirksamen B-Planes 1-1992
„Wohngebiet Mittelfeld“. Eine innere Erschließung ist nicht vorhanden. Im Juni 2004 wurde neben einem Städte-
baulichen Vertrag auch ein Erschließungsvertrag zwischen der Hansestadt Anklam und dem Einlieferer abgeschlos-
sen. Laut diesem Erschließungsvertag sind die technischen Ver- und Entsorgungsanlagen, die verkehrlichen An-
lagen sowie die Beleuchtung auf eigene Kosten herzustellen. 
Festlegungen des Bebauungsplanes:
Baufeld 21, Flurstück 83/144, Grdgr. ca. 2.711 m2, WA, II, o, GRZ 0,4, GFZ 0,6
Baufeld 22, Flurstück 83/160, Grdgr. ca. 4.769 m2, WA, II, o, GRZ 0,4, GFZ 0,6
Baufeld 32, Flurstück 81/81,   Grdgr. ca. 3.623 m2, WA, I, o, GRZ 0,35, GFZ 0,45, Einzelhausbebauung
Die Flurstücke 83/144 und 83/160 liegen in der Nähe eines Heizkraftwerkes zur Fernwärmeversorgung. Die-
se Grundstücke weisen Strauch und Baumbewuchs auf. Zur ver-
kehrstechnischen Erschließung von Flurstück 83/160 und 81/81
ist der Bau einer Straße erforderlich.
Grundstück: insgesamt ca. 11.103 m2

Ansprechpartner: Herr Jacobi, Tel. 0171/ 771 63 54

Lage: Rosenhagen (I4) liegt südlichwestlich des Stettiner Haffs, etwa 3 km östlich von der B 109 und 
ca. 10 km südöstlich von Anklam. In Sichtweite befindet sich, hinter dem Deich am westlichen Ufer des Stetti-
ner Haffs, das Naturschutzgebiet Anklamer Stadtbruch. Aufgrund der alten Wirtschaftsstraßen, die in das 
Gebiet führen, kann es fast komplett besucht und erkundet werden. A 20 AS in Pasewalk bzw. Friedland, 
B 109 in ca. 3 km, Stadt Ueckermünde in ca. 20 km.
Objekt: Es handelt sich um unbebaute Grünlandflächen, die wie folgt aufgeteilt sind:
Bereich I: Flurstück 168/5 mit ca. 149.097 m2, Grünlandzahl 46 und Flurstück 171/1 mit ca. 72.070 m2, Grün-
landzahl 40. Grünflächen, welche als Rinderweide genutzt werden. Die Fläche ist eingezäunt und an zwei Seiten
durch Gräben begrenzt. Landweg als Zufahrt. Grenzt nordöstlich an die Ortsbebauung von Rosenow.
Bereich II: Flurstück 150/1 mit ca. 23.920 m2, Grünlandzahl 43 und Flurstück 150/2 mit ca. 6.750 m2,
Grünlandzahl 43. Gleiche Zufahrt über Landweg wie Bereich I. Grünlandfläche, als Weide genutzt. Liegt nord-
östlich von Rosenhagen.
Bereich III: Flurstück 117 mit ca. 17.650 m2, Grünlandzahl 40. Grünlandfläche am Deich/Radweg. Zwischen Weg
und Grundstück verläuft ein Graben. Zuwegung nur über Fremdflurstücke möglich. Lage östlich von Rosenha-
gen.
Bereich IV: Flurstück 396 mit ca. 63.574 m2, Grünlandzahl 41. Grünlandfläche, Grenzen sind vor Ort nicht klar
bestimmbar. Nutzung als Weidefläche. Zufahrt über einen Landweg. Lage nördlich von Rosenhagen. 
Grundstück: insgesamt ca. 333.061 m2

Jahrespacht: ca. 2.274,– (bezogen auf ca. 324.863 m2 landwirtschaftlich genutzte Fläche)
ca.   81.224 m2 verpachtet bis 30.09.2025 (Bereiche III und IV) und
ca. 251.837 m2 verpachtet bis 30.09.2026 (Bereiche I und II)                    

Ansprechpartner: Herr Jacobi, Tel. 0171/ 771 63 54

Rosenhagen

81/81
83/160

83/144

ungefähre Lage

© GeoContent GmbH

© GeoContent GmbH

Blick Richtung FS 83/144

Blick Richtung FS 81/81

Blick Richtung FS 83/160





☎

Rügen ist mit über 900 km2 und rund 70.000 Einwohnern die größte und zugleich
eine der schönsten und abwechslungsreichsten Inseln Deutschlands. Durch viele Buch-
ten und Halbinseln ist die Rügener Küste insgesamt fast 600 km lang. 

Im Nationalpark Jasmund befindet sich der Pikberg und ist mit 161 m die höchste
Erhebung Rügens. Das bekannteste Wahrzeichen des Nationalparks ist der Königsstuhl,
der sich 117 m hoch über die Ostsee erhebt. Gekrönt wird der Königsstuhl von einer
befestigten Aussichtplattform, die schon vor 300 Jahren dort angebracht wurde. 

Ein Geheimtipp für Naturliebhaber ist das Nationalparkzentrum am Königstuhl. Interes-
sierte bekommen hier, viele inselspezifische Informationen über die Entstehung und
Beschaffenheit der Kreideküste. Schon 1818 gelang es dem Maler und Romantiker
Caspar-David Friedrich mit seinem Werk ,,Kreidefelsen auf Rügen“ die Menschen für
die Insel zu begeistern. Seither gilt der Ort als magischer Anziehungspunkt für viele
Touristen.

Zur Beliebtheit Rügens tragen nicht nur die berühmten Kreidefelsen bei, sondern
auch die langen Sandstrände, stille Buchten, uralte Buchen und Eichenwälder, slawi-
sche Burgwälle sowie insbesondere Seebäder im Stil der traditionsreichen Bäderar-
chitektur. 

Für den aktiven Urlauber werden viele Sport- und Freizeitmöglichkeiten wie Tauchen,
Segeln, Surfen, Reiten und Golfen angeboten. Ein gut ausgebautes Netz an Radfahr-
und Wanderwegen lädt den aktiven und naturverbundenen Urlauber zum Erkunden der
idyllischen Landschaft ein. 

Wer Ruhe und Entspannung vorzieht, sollte die idyllisch gelegen Buchten und Strän-
de auf der Halbinsel Wittow besuchen. Ein unvergessliches Erlebnis, sind die in den
Sommermonaten stattfindenden Störtebeker Festspiele mit Schloss und Bodden als
atemberaubende Kulisse. 

Seebrücke Sellin Strand Glowe

Strand Sellin nordwestlich der Seebrücke

Fischer vor Ummanz

Strand Prora Nord Strand Sellin südöstlich der Seebrücke



Lage: Garz (G2) ist die älteste und zugleich kleinste Stadt der Insel Rügen. Der Ort findet sich im Süden
der Insel direkt an der Deutschen Alleenstraße in Richtung Putbus ca. fünf Kilometer von der Küste des Greifs-
walder Boddens entfernt. Die Entfernung nach Stralsund beträgt ca. 20 Kilometer, bis Bergen auf Rügen sind
es ca. 15 Kilometer. Das Objekt liegt im Ort.
Objekt: Baujahr des ehemaligen Mehrfamilienhauses um ca. 1900. Gebäude in stark sanierungsbedürftigem
bzw. desolatem Zustand. Teilweise Mauerwerk, Fachwerk oder Lehmwände mit aufsteigender Feuchtigkeit. Dach
mit Hartstein bzw. Wellasbesteindeckung. Fachwerk- Mauerwerks- und Putzschäden. Schadhafte Kunststoff- oder
Holzfenster. Veraltete Sanitär-, Elektroanlagen. Ofenheizung. Lage im Innenbereich gemäß § 34 Baugesetzbuch.
Grundstück: ca. 697 m2

Wohn-/Nutzfläche: nicht bekannt

Ansprechpartner: Herr Knopp, Tel. 0381/ 444 330

Lage: Kluis (G1) ist ein kleiner Ort, ca. 12 km nordwestlich von Bergen auf der Insel Rügen und 
7 km nordöstlich von Gingst. Die B 96 verläuft östlich der Gemeinde. Das Grundstück  liegt ruhig am Rand
der historischen Gutsanlage am Ortsrand von Silenz. In Nachbarschaft befinden sich das sanierte Guts-
haus, Wohnhäuser und ein bereits privatisierter Pferdestall. Die landschaftlich reizvolle Insel Ummanz ist 
ca. 13 km, nächste Häfen in Klein Kubitz in ca. 10 km bzw. Schaprode in ca. 12,5 km erreichbar. Der an der
Nordküste Rügens gelegene 10 km lange, feinsandige Badestrand  ist in ca. 24 km erreichbar.
Objekt: Das ehemals zur Erholung genutzte Grundstück ist mit einem alten, ruinösen Leichtbaubungalow mit
Wellasbestdach bebaut. Bebaute Fläche ca. 4 m x 6 m. Eine unbefestigte Zuwegung wurde neu vermessen.
Das Grundstück ist mit Versorgungsmedien nicht erschlossen. In unmittelbarer Nähe wurde ein Wohnhaus er-
richtet. Eine verbindliche Aussage zur Nutzungs- bzw. Bebauungsmöglichkeit ist über eine Bauvoranfrage zu
klären.
Grundstück: ca. 1.273 m2, Flurstück 41/2

Ansprechpartner: Herr Jacobi, Tel. 0171/ 771 63 54

Lage: Der Ortsteil Bischofsdorf (G1)gehört zur Gemeinde Wiek auf Rügen und  liegt auf der Halb-
insel Wittow, etwa 30 Kilometer nordwestlich der Stadt Bergen. Der Ort ist über die Landstraße 30
entweder über die Nehrung der Schaabe (ein ca. 10 km langer Badestrand) zu erreichen oder über die
Wittower Autofähre  (Wiek-Trent). Im Westen grenzt der Wieker Bodden an, der durch die Halbinsel Bug von
der Ostsee abgetrennt ist und einen Naturhafen darstellt. Im Süden hat der Bodden eine schmale Verbindung
zur Ostsee. Von Wiek aus gibt es einen regelmäßigen Fährverkehr zur Insel Hiddensee.
Objekt: Es handelt sich um zwei nicht zusammen liegende Flurstücke 81 und 83 am Ortseingang von Bischofs-
dorf. Beide Flurstücke werden durch das Fremdflurstück 82 (Garten) voneinander getrennt. Flurstück 81 (ca. 467
m2) ist ein gefangenes Grundstück und stellt ehemaliges Gartenland dar. Zu ca. 50% wird diese Fläche als
Ackerland vertragslos bewirtschaftet. Flurstück 83 (ca. 454 m2) grenzt an die Dorfstraße und ist mit 3 massi-
ven Garagen bebaut, die augenscheinlich genutzt werden. Teilweise wird dieses Grundstück als Feldauffahrt ge-
nutzt und wurde mittels Aufschüttung befestigt. Diese Nutzung muss nicht geduldet werden. Es ist Sache des Meist-
bietenden, die weitere Nutzung zu regeln.
Grundstück: ca. 921 m2, Flurstücke 81 und 83

Ansprechpartner: Herr Jacobi, Tel. 0171/ 771 63 54

Umgebung



☎

Lage: Dranske (G1) ist eine Gemeinde ganz im Norden der In-
sel Rügen. Es ist ein ehemaliges Fischerdorf, das zwischen dem Wie-
ker Bodden und der Ostsee gelegen ist. Vom Oststrand aus blickt man auf den Nordteil der
gegenüberliegenden Insel Hiddensee. Das berühmte Kap Arkona ist nur einige Kilometer
entfernt. Seit 1989 hat sich der Tourismus in der Region stark entwickelt. Südlich von
Dranske verläuft die B 96, die die Insel Rügen mit dem Festland verbindet und südlich von
Stralsund auch zur A 20 führt. Das Objekt liegt in Alleinlage kurz hinter Dranske direkt am
Bodden und nur wenige Meter von der Ostsee entfernt.
Objekt: Der ehemalige Fischereihafen besteht aus mehreren Aufbauten und ist teilwei-
se verpachtet. Laut Mietvertrag ist die Kündigung 3 Monate zum Kalendervierteljahr mög-
lich. Die Gebäude sind meist in Massivbauweise errichtet. Einige Dächer sind mit Wellas-
best eingedeckt. Alte Holzfenster, -türen und -tore. Die Gebäude sind aufgrund des Alters und
der Nutzung sanierungsbedürftig. Die Anlegeplätze sind in einem baufälligen Zustand. Die
Hofflächen wurden mit Betonplatten befestigt. Das Grundstück ist mit Maschendraht um-
zäunt. Eine öffentliche Zuwegung ist vorhanden. Die endgültige Nutzungs- und Bebau-
ungsmöglichkeit ist über das zuständige Amt zu klären.
Grundstück: ca. 9.600 m2, Flurstücke 135/3, 179/2  

Jahrespacht: ca. 1.622,– (für die verpachteten Flächen) 

Ansprechpartner: Herr Schultz, 
Tel. 0173/ 292 96 59

Ostsee

Blick nach Hiddensee

© GeoContent GmbH



Lage: Das bekannte Ostseebad Binz (H2) liegt im Osten der Insel Rügen an der Prorer Wiek ca. 15 km östlich der Kreisstadt Ber-
gen. Das Grundstück liegt nördlich von Binz im OT Prora. Prora verfügt über einen buhnen- und steinfreien, feinsandigen Badestrand an
der Prorer Wiek mit sehr guter  Badewasserqualität. Die Entfernung zum Badestrand beträgt von der Grundstücksgrenze ca. 100 m. Der kilometerlange Sand-
strand wird im Sommer von Touristen aus ganz Deutschland bevölkert. Zu jeder Jahreszeit, ob zu Fuß, auf dem Fahrrad oder mit dem Segelboot, bietet die
einzigartige Natur- und Kulturlandschaft dem Urlauber vielfältige Erholungsmöglichkeiten. Kap Arkona, die Kreidefelsen, Ostseebad Binz, das Jagdschloss Gra-
nitz oder die denkmalgeschützten Bauwerke von Putbus sind beliebte Ausflugsziele in der Umgebung. Über die L 29 gelangt man zur  B 196. Die Anbindung zum
Festland erfolgt über die neue 4,1 km lange Rügendammbrücke. Das Objekt liegt direkt an einem Gewerbegebiet mit großen Hallen.
Objekt: Das Grundstück ist umgrenzt von einem Waldgebiet und zum Teil mit Bäumen und Sträuchern bewachsen. Die Fläche wird meist als Lagerfläche für
Sand, Kies usw. genutzt. Sie ist stellenweise mit Betonplatten befestigt. Das Grundstück ist komplett verpachtet. Die Pachtverträge sind vertragsgemäß kündbar.
Es gibt einen B-Plan 12 für das Gewerbegebiet I in Prora. Der B-Plan endet direkt an der öffentlichen Straße. Im bestandskräftigen Flächennutzungsplan ist die
Grundstücksfläche als Gewerbegebiet ausgewiesen. Die endgültige Nutzungs- und Bebauungsmöglichkeit ist über das zuständige Amt zu klären.
Grundstück: ca. 27.432 m2, Flurstück 6/19

Jahrespacht: ca. 14.280,– (für die zurzeit verpachteten Flächen) 

Ansprechpartner: Herr Piechottka, Tel. 0381 / 444 330

ungefähre Lage

Nachbarbebauung

ungefähre Lage © GeoContent GmbH



☎

Lage: Die Kreisstadt Bergen (G2) liegt im Zentrum der Insel Rügen und blickt auf eine über tausendjährige Geschichte zurück. Heute
leben in der Stadt ca. 14.500 Einwohner. Das Wohngebiet Rotensee, indem sich unsere Grundstücke befinden, ist der bevölkerungs-
reichste Stadtteil und liegt im Westen der Stadt. Verkehrstechnisch gut erschlossen sind Einkaufs- und Dienstleistungseinrichtungen vorhanden. Die angrenzenden
Plattenbauten wurden in den letzten Jahren saniert. In unmittelbarer Nachbarschaft befindet sich ein Supermarkt. Von Bergen aus gibt es eine gute Verkehrs-
anbindung zum Ostseebadestrand und damit zu den beliebten Ostseebädern wie z. Bsp. Binz, Baabe, Sellin. Die Hansestadt Stralsund ist über die B 96 in ca. 25
km erreichbar. Anbindung an die A 20 bei Grimmen ist gegeben.
Objekt: Die Grundstücke sind zum Teil mit Gräsern und Sträuchern bewachsen. Im bestandskräftigen Flächennutzungsplan ist die Fläche als Wald ausgewie-
sen. Lt. Auskunft des Bauamtes befinden sich die Grundstücke im Innenbereich und sind baurechtlich nach § 34 BauGB zu beurteilen. Die endgültige Nut-
zungs- und Bebauungsmöglichkeit ist über das zuständige Amt zu klären.
Grundstück: ca. 6.395 m2, Flurstücke 318/4, 318/5

Ansprechpartner: Herr Piechottka, Tel. 0381 / 444 330

Unsere Auktionstermine 2013
Frühjahrs-Auktion Sommer-Auktion Herbst-Auktion Winter-Auktion

9. März 2013 8./9. Juni 2013 7./8. September 2013 7./8. Dezember 2013

Redaktionsschluss Redaktionsschluss Redaktionsschluss

12. April 2013 12. Juli 2013 4. Oktober 2013

ungefähre Lage © GeoContent GmbH



Lage: Sellin (H2) ist ein bekanntes Ostseebad an der Ostküste der Insel Rügen. Es er-
streckt sich zwischen dem landschaftlich sehr reizvollen Selliner See und der Ostseeküs-
te mit einem breiten, feinsandigen Badestrand. Das Grundstück liegt ruhig am westli-
chen Ortsrand. Die Entfernung zum Ostseestrand und zur neu errichteten Seebrücke mit
Gaststättenplattform beträgt ca. 980 m. In der Nachbarschaft stehen Einfamilienhäuser,
mehrgeschossige Pensionen, Hotels. Der Straßenverkehr ist gering. B 196, Kleinbahn-
hof in 500 m, Kreisstadt Bergen in ca. 19 km, Hansestadt Stralsund in ca. 48 km, 
Autofähre von und nach Rügen in ca. 36 km, Fährhafen bei  Mukran in ca. 22 km.
Objekt: Das gepflegte Grundstück ist mit einem Ferien-, Wohn- und Geschäftshaus (Bau-
jahr ca. 1934), mit einem massiven Garagen-/Lageranbau, einem massiven Ferienhaus
mit Terrasse, einer Garage mit überdachtem Freisitz und einem Doppelcarport (Holzkon-
struktion) bebaut. 
Das luftschichtgemauerte und teilunterkellerte Hauptgebäude wurde ca. 1992 moderni-
siert. Putzfassade mit geringen Abplatzungen, Holztreppe zu den Geschossen im zentra-
len Hausflur, PVC-Thermofenster und Wabenkerninnentüren. Jede Wohnung hat ein geflies-
tes Bad/WC in einfacher Ausstattung. Gaszentralheizung mit Rippen-und Flachheizkörpern.
Die frei werdende Wohnung im Dachgeschoss verfügt über einen großen Südbalkon. Ins-
gesamt guter baulicher Zustand. Weitere Modernisierungen und Teilinstandsetzungen sind
durchzuführen.
Das massive Ferienhaus (Baujahr ca. 1992/1995) verfügt über ein modernes Dusch-
bad und ein Wohnzimmer mit Küchenzeile. Das Dachgeschoss ist mit einem Schlafzimmer
ausgebaut, welches über eine Holztreppe zugänglich ist. Die Ferienwohnung und das
Ferienhaus werden möbliert übergeben. Der Meistbietende verpflichtet sich zur Übernah-
me der bereits getätigten Buchungen für das Ferienhaus und die Ferienwohnung. 
Es gibt Zufahrten zur Garage als auch zum Doppelcarport. Anschluss besteht an die zentra-
le Kanalisation und Erdgasversorgung. Erschließungskosten in Höhe von 5.000,–
wurden bereits gezahlt. 



☎

Grundstück: ca. 1.016 m2

Wohn-/Nutzflächen: Hauptgebäude ca. 277 m2, davon 1 Ladeneinheit mit ca. 42 m2

zum 30.04.2013 vertragsfrei, 5 Wohnungen mit insgesamt 
ca. 234 m2, davon 1 WE mit ca. 45 m2 als Ferienwohnung
vermietet und 1 WE mit ca. 43 m2 ständig vermietet. Die vom
Einlieferer genutzte Dachgeschosswohnung (ca. 59 m2 Wohn-
fläche zzgl. Balkon) wird spätestens zum 31.08.2013
vertragsfrei übergeben. Ab Lasten-/Nutzenwechsel zahlt der
Einlieferer eine Brutto-Miete von 500,– mtl. bis zur Übergabe.
Ferienhaus ca. 48 m2

Jahresmiete (brutto): aus der Vermietung von 1 Wohnung ca. 5.160,–; 
Jahresmiete aus der Vermietung von 1 Ferienwohnung/
1 Ferienhaus ca. 11.000,– 

Ansprechpartner: Herr Jacobi, Tel. 0171/ 771 63 54

Monatliche Rate: 825,– **
** Unverbindliche Beispielrechnung für eine Hypothekenfinanzierung mit 3 % Zinsen, 

1,5 % anfänglicher Tilgung und einer Finanzierung von 80 % des Kaufpreises 
(Basis: Mindestgebot).
Zins und Tilgung entsprechen derzeitigen marktüblichen Konditionen gemäß
Recherche im Internet.

Bei einer angenommenen Vollvermietung für nur 5,–/m2 ergibt sich eine jährliche
Nettokaltmiete von 19.500,–.

© GeoContent GmbH



Der Zuschlag wir demjenigen erteilt, der das Meistgebot abgegeben hat. Der Meistbietende wird unmittelbar nach Zuschlag um seine Le-
gitimation gebeten. Vertritt der Bieter einen Dritten oder eine Gesellschaft, ist es zwingend erforderlich, dies durch eine entsprechende Voll-
macht (und ggf. Registerauszüge) zu belegen. Kann keine Vollmacht vorgelegt werden, wird derjenige, der die Hand gehoben hat, a ls
Meistbietender (Käufer) in den Vertrag aufgenommen.

Eine spätere Änderung bedarf einer weiteren Beurkundung und ist in jedem Fall mit weiteren Kosten verbunden. 

Noch im Auktionssaal unterzeichnet der Auktionator das Versteigerungsprotokoll vor dem anwesenden Notar. Der zweite Teil der Urkun-
de (erforderlich für die Abwicklung) wird wenig später unter Mitwirkung des Meistbietenden in einem separaten Raum beurkundet. Ein Mus-
ter dieser Urkunde ist auf den Seiten 51 abgedruckt.

Sie haben Vorteile, wenn Sie schon vor der Auktion ein schriftliches Gebot abgeben. 

- die Frist zur Hinterlegung des Meistgebotes verlängert sich auf bis zu 8 Wochen*

- die Zahlung der Bietungssicherheit entfällt. Sie sparen also Liquidität.

Wenn Sie diese Vorteile in Anspruch nehmen wollen, füllen Sie bitte das auf Seite 3 abgedruckte Mindestgebot aus und senden/faxen
Sie es unterschrieben an das Auktionshaus. Nach Prüfung Ihrer Bonität (Konto-/Depotauszug o. ä. genügt) bestätigen wir Ihnen die An-
nahme des Gebotes durch Gegenzeichnung.

Eine telefonische Teilnahme an der Auktion ist möglich, solange noch eine Telefonleitung frei ist. Es empfiehlt sich daher, möglichst früh
mit dem Auktionshaus Kontakt aufzunehmen. Wir werden dann gern die notwendige schriftliche Vereinbarung aufsetzen und Ihnen zukom-
men lassen.

Sie kommen auch beim telefonischen Bieten in den Genuss der oben erwähnten Vorteile. Für diesen zusätzlichen Service entstehen Ih-
nen keine Kosten durch das Auktionshaus. Es fallen jedoch höhere Kosten für die notarielle Abwicklung an. Da Sie in diesem Fall nicht
persönlich an der Beurkundung teilnehmen können, ist eine notarielle Vollmachtsbestätigung im Nachgang zur Beurkundung erforder lich.
Diese Vollmachtsbestätigung ist mit Kosten gemäß der Kostenverordnung für Notare verbunden.

Das Auktionshaus weist darauf hin, dass jedes Begehen und Befahren der Objekte auf eigene Gefahr erfolgt und nur mit Zustimmung

des Eigentümers erlaubt ist. Die Mitteilung von Angaben durch das Auktionshaus beinhaltet weder eine Zustimmung zum Betreten und

Befahren der Objekte noch eine Aussage, dass das Betreten und Befahren der Objekte sicher möglich ist. Die Verkehrssicherungspf licht

für die Objekte liegen bei den Eigentümern. Das Auktionshaus haftet nicht für etwaige Schäden, die entstehen, wenn Sie die Objekte be-

treten oder befahren.

* bei Objekten des Bundes                  ,                     nur sechs Wochen.



P&B 1
Die Gründerzeitvilla wurde 1997 aufwändig und umfassend
saniert und liegt in sehr guter Innenstadtlage in der Nähe
vom Markt. In dem Objekt befinden sich zwei Gewerbe-
einheiten sowie acht Wohneinheiten mit ca. 631 m2 Wohn-
flache. Weiterhin sind auf dem ca. 500 m2 großem Grund-
stück noch sieben PKW-Stellplätze vorhanden.

Jahresmiete netto:  ca. € 42.400,–
Wohn-/Gewerbefläche: ca. 755 m2

Kaufpreis: € 529.000,–*

P&B 2
Das reetgedeckte Einfamilienhaus befindet sich auf der In-
sel Rügen im Ort „Zittvitz“, ca. 3 km von der Stadt Bergen
entfernt. Das Gebäude bietet sich zur Eigennutzung oder als
Ferienhaus an und wurde 2001 erbaut und befindet sich
in einem tadellosen Zustand. Der Garten sowie die Außen-
anlagen wurden liebevoll angelegt.

Grundstücksgröße :  ca. 660 m2

Wohnfläche: ca. 265 m2

Kaufpreis: € 449.000,–*

P&B 3
Das Objekt befindet sich auf der beliebten Insel Rügen 
ca. 24 km nördlich der Stadt Bergen im Ort Glowe. Das
Ferienhaus mit 2 Wohnungen wurde 2005 erbaut und befin-
det sich in einem sehr guten Zustand. Es befindet sich in
absoluter Strandnähe (200 Meter). Die Mieteinnahmen
erscheinen steigerungsfähig.

Jahresmiete netto:  ca. € 11.000,–
Wohnfläche: ca. 120 m2

Kaufpreis: € 225.000,–*

Nachstehend 
finden Sie eine Auswahl
von Angeboten aus dem
Maklerbereich unserer
Schwestergesellschaft 

Plettner & Brecht:

*jeweils zzgl. 7,14 % Maklerprovision inkl. ges. Mehrwertsteuer

Bei Interesse fordern Sie bitte telefonisch bzw. per Email ein Exposé an.

Telefon 030. 306 73 40 · www.plettner-brecht.de

  



Absender

___________________________
Name

___________________________
Straße

___________________________
Ort

___________________________
Telefon

___________________________
e-mail

Unverbindlicher Auftrag zur Prüfung einer Immobilie

Adresse des gegebenenfalls zu versteigernden Objektes:

_______________________________________________________________________________________
PLZ                            Ort                                                                     Straße

Es handelt sich dabei um:

■ EFH / ZFH ■ RH / DHH  ■ Baugrundstück

■ MFH / WGH ■ Gewerbeobjekt ■ Wald / Grünflächen

■ Ferienhaus / Whg ■ Sonstiges ______________________________________________

Wohn / Nutz / Gewerbefläche ____________________ m2 Grundstück ____________________ m2

■ vermietet ■ teilweise vermietet  ■ bezugsfrei

Tatsächlich eingehende Netto-Miete pro Jahr ___________________ €

Gewünschtes Mindestgebot: ___________________ €

Gewünschter Verkaufserlös: ___________________ €

Ansprechpartner für Besichtigungen ______________________________________________________
(falls abweichend vom Absender)                            Name                                                               Telefon

■ Bitte senden Sie mir kostenlos und unverbindlich Ihren Katalog an obige Adresse.

_________________________________________                                 _________________________________________________

Ort, Datum                                                                                                           Unterschrift

◆◆ ◆◆

◆◆ ◆◆

Norddeutsche Grundstücksauktionen AG

Ernst-Barlach-Straße 4

18055 Rostock







Für die von Herrn Hans Peter Plettner, in seiner Eigenschaft als öffentlich bestellter und vereidigter Verstei-

gerer, von mir, Kai Rocholl als öffentlich bestellter und vereidigter Grundstücksversteigerer, anderen Auktio-

natoren oder dem Auktionshaus – nachstehend „Auktionator“ genannt – durchzuführenden Versteigerungen

von fremden Grundstücken, Grundstücksteilen und fremden grundstücksgleichen Rechten gelten folgende

– im Folgenden auch „Allgemeine Versteigerungsbedingungen“ genannt –

1. Jeder Einlieferer, der ein Grundstück, Grundstücksteil oder grundstücksgleiches Recht – nach-

stehend „Objekt“ genannt – dem Auktionator zur Versteigerung anvertraut, ist verpflichtet, das

Verkaufsangebot bis zur Beendigung des letzten katalogmäßig bezeichneten Versteigerungs-

termins aufrecht zu erhalten. Die Versteigerung erfolgt an den vom Auktionshaus bezeichneten

Orten. Das Auktionshaus bestimmt den Auktionator, der die Versteigerung des Objektes dann

konkret durchführt. Soweit der Gegenstand der Versteigerung eine katastermäßig nicht bezeich-

nete Teilfläche ist, steht dem Einlieferer das Leistungsbestimmungsrecht hinsichtlich der konkret

heraus zu vermessenen Fläche zu, der dieses Recht nur nach billigem Ermessen gemäß 

§ 315 BGB auszuüben berechtigt ist. Die Beschreibung erfolgt im Auslobungstext durch ei-

nen Kartenverweis. 

2. Bei den zur Versteigerung gelangenden Objekten ist mit dem Einlieferer ein Mindestpreis (Li-

mit) vereinbart, mit dessen Aufruf die Versteigerung des Objektes beginnt, soweit nicht be-

reits der Auktionator ein höheres schriftliches Gebot mitteilt. 

3. Der Auktionator behält sich vor, die Beträge, um die ein neues Gebot vorherige Gebote min-

destens übersteigen muss (Steigerungsspanne), bei jedem Objekt von Fall zu Fall festzusetzen.

Die Steigerungsspanne beträgt 500,00, soweit nicht vom Auktionator ein anderer Betrag

verkündet wird. Sie kann auch während der Auktion verändert werden.

4. Jeder Bieter bleibt an ein abgegebenes Gebot so lange gebunden, bis dieses durch einen an-

deren Bieter durch ein höheres Gebot überboten wird. Falls mehrere Bieter ein gleich hohes Ge-

bot abgeben, gilt nur das Gebot, das vom Auktionator zuerst zur Kenntnis genommen wurde.

Bei etwaigen Zweifeln oder Unklarheiten über die Geltung eines Gebotes entscheidet der

Auktionator nach seinem Ermessen, ob er den Zuschlag erteilt oder die Versteigerung wieder-

holt. Er kann den Zuschlag aberkennen und frühere Bieter fragen, ob sie ihr Gebot aufrecht

erhalten und die Versteigerung von dem höchsten aufrecht erhaltenen Gebot an wiederholen

oder fortsetzen. Diese Regelungen gelten auch für den Nachverkauf.

5. Der Auktionator kann schriftliche und während des Aufrufs der Sache fernmündlich abgegebe-

ne Gebote zulassen, wenn der Bieter einem an der Versteigerung anwesenden Bevollmäch-

tigten rechtzeitig vor Aufruf eine Vollmacht erteilt hat, und diese dem Auktionator in Textform

rechtzeitig vor Aufruf vorliegt. Durch solche Gebote werden die Versteigerungsbedingungen

uneingeschränkt anerkannt. Die Höhe schriftlich abgegebener Gebote ist bei Beginn der Verstei-

gerung des Objektes nach Bekanntgabe des Limits vom Auktionator den Anwesenden mitzutei-

len. Durch die Abgabe eines schriftlichen Gebotes bevollmächtigt der Bieter den Auktionator und

seinen Bevollmächtigten zur Mitteilung des Gebotes und zur Entgegennahme des Zuschlages. 

Der Bieter verpflichtet sich, diese Vollmacht sofort in notariell beglaubigter Form zu bestäti-

gen. Hat ein Bieter seinerseits in verdeckter Vollmacht gehandelt, so kann der Zuschlag aber-

kannt werden, wenn der Bieter nicht zugleich mit dem verdeckt Vertretenen die gesamt-

schuldnerische Haftung für die Erfüllung der Pflichten aus dem Vertrag übernimmt. Auf den

Anfall doppelter Grunderwerbsteuer in diesem Fall weist das Auktionshaus ausdrücklich hin.

Ist der Bieter eine juristische Person, kann der Auktionator verlangen, dass neben der juristischen

Person auch deren gesetzliche Vertreter, die gesamtschuldnerische Haftung für die Erfüllung der

Pflichten zur Zahlung des Meistgebotes und der Courtage aus dem Vertrag übernimmt.

6. Die Verpflichtung zur Zahlung der Grunderwerbsteuer durch den Meistbietenden und zur 

Abgabe einer ggf. erforderlichen Vollmachtsbestätigung in grundbuchtauglicher Form des 

§ 29 GBO (ggf. nebst formgerechtem Vertretungsnachweis) sowie zur Mitteilung des Identi-

fikationsmerkmals nach § 139a ff. AO sind vertragliche Hauptleistungspflichten. Im Falle der

Nichterfüllung stehen dem jeweiligen Vertragspartner damit die Rechte wegen Nichterfüllung ei-

ner Hauptleistungspflicht (Schadenersatz statt Leistung §§ 280, 281 BGB bzw. Rücktritt § 323

BGB) zu.

7. Ein Rücktritt kann schriftlich gegenüber dem, den Zuschlag und die Grundbucherklärungen be-

urkundenden Notar erklärt werden, der hiermit von allen Beteiligten mit Anerkennung dieser

Versteigerungsbedingungen zur Entgegennahme von Rücktrittserklärungen bezüglich des schuld-

rechtlichen Teils des Vertrages bevollmächtigt wird. Einlieferer und Meistbietender sind verpflich-

tet, dem Auktionshaus, dem den Zuschlag und die Grundbucherklärungen beurkundenden

Notar sowie dem jeweiligen Vertragspartner jede Änderung ihrer jeweiligen Anschrift unver-

züglich mitzuteilen.

8. Das uneingeschränkte Hausrecht im Auktionssaal und in den Vorräumen liegt ausschließlich bei

dem Auktionshaus/ den Auktionatoren. Diese können nach eigenem Ermessen, dem Besu-

cher bzw. Bieter eine Teilnahme/ weitere Teilnahme an der Auktion untersagen. 

9. Auktionshaus und Auktionator übernehmen keine Haftung für das Zustandekommen von Te-

lefonverbindungen bei telefonischen Bietungsaufträgen. 

1. Gemäß § 156 BGB i. V. m. § 311 b BGB kommt der Vertrag durch Meistgebot und Zuschlag

und deren Beurkundung zustande. Die Allgemeinen und Besonderen Versteigerungsbedingun-

gen und die auf dieser Grundlage erfolgte Beurkundung des Meistgebotes und des Zuschlags le-

gen den Inhalt des Vertrages fest. 

1.1. Insoweit sind im Anschluss nach Erteilung des Zuschlags durch den Auktionator, Gebot und Zuschlag

sowie die erforderlichen grundbuchlichen Erklärungen zu ihrer Wirksamkeit vor einem der anwe-

senden Notare notariell zu beurkunden. 

1.2. Jeder Meistbietende ist verpflichtet, eine Bietungssicherheit zu leisten, die 10 v. H. des Meistge-

botes (mindestens aber 2.000,00) beträgt, soweit er davon nicht ganz oder teilweise schrift-

lich befreit wird. Die Bietungssicherheit ist unverzüglich nach Beurkundung von Meistgebot und Zu-

schlag durch Bargeld oder durch Scheck beim Auktionshaus zu leisten. Bargeld ist vom Aukti-

onshaus auf ein Treuhandkonto zu hinterlegen und anschließend innerhalb von 14 Kalenderta-

gen dem Notaranderkonto zuzuführen, sofern ein solches vereinbart ist. Schecks sind ebenfalls in-

nerhalb von 14 Kalendertagen dem Notaranderkonto zuzuführen.  

Das Auktionshaus kann im Einzelfall auf die Bietungssicherheit verzichten bzw. diese herabsetzen.

Die Bietungssicherheit ist auf das Meistgebot anzurechnen. Wird das Meistgebot nicht in voller Hö-

he in bar hinterlegt und der Vertrag aus diesem Grunde nicht durchgeführt, so dient die Bie-

tungssicherheit vorrangig der Begleichung der Courtageansprüche des Auktionshauses und erst

nachrangig der Befriedigung etwaiger Schadensersatzansprüche des Einlieferers. 

Sie ist in diesem Fall nach übereinstimmender Weisung des Einlieferers, des Meistbietenden

und des Auktionshauses auszuzahlen. Kommt eine derartige Weisung nicht zustande, kann die

Bietungssicherheit bei der Hinterlegungsstelle des Amtsgerichts am Orte der Versteigerung hin-

terlegt oder bis zum Vorliegen eines rechtskräftigen Urteils, mit dem der Auszahlungsberechtigte

festgestellt wird, treuhänderisch verwahrt vom Auktionator einbehalten werden. 

1.3. Der Auktionator/ das Auktionshaus ist nach billigem Ermessen berechtigt, vom Meistbietenden die

Hinterlegung einer zusätzlichen Kostensicherheit von 15 v. H. des Meistgebotes (mindestens je-

doch 2.000,–) zu verlangen. Meistbietende ohne Wohnsitz bzw. Firmensitz in Deutschland



sind verpflichtet, diese Kostensicherheit bei dem Auktionshaus oder einem von ihm benannten Auk-

tionator zu hinterlegen, soweit der Auktionator nicht im Einzelfall darauf verzichtet oder sie herab-

setzt. Dieser Betrag dient zuerst der Sicherstellung der Bezahlung der Notarkosten, dann der Grund-

erwerbsteuer, sodann der Grundbuchkosten und zuletzt aller sonstigen Kosten und Gebühren für

den Vollzug des Vertrages. Auktionshaus bzw. Auktionator sind beauftragt, diese Forderungen aus

ihr zu begleichen. Nach Abschluss der Abwicklung ist über die Kostensicherheit abzurechnen und

ein etwaiger Rest an den Meistbietenden zurückzuzahlen. Bis dahin ist dieser Auftrag unwider-

ruflich. Notar, Auktionshaus und Auktionator sind unwiderruflich ermächtigt, den Grunderwerbsteu-

erbescheid und sonstige Kostenrechnungen und Gebührenbescheide anzufordern – im Fall der An-

forderung – entgegenzunehmen.

1.4. Der Meistbietende verpflichtet sich gegenüber dem Einlieferer:

a) zur sofortigen vertragsgemäßen Zahlung der Bietungssicherheit, 

b) zur rechtzeitigen Zahlung des Meistgebotes, 

c) dass dem Notar im Rahmen der Einzahlung auf Anderkonto keine nach den Vertrags-

bedingungen unerfüllbaren Treuhandauflagen gemacht werden und 

d) zur unverzüglichen Zahlung aller – auch im Vorschusswege erhobenen – Kosten bei 

Gericht und Notar, wobei die unverzügliche Begleichung vertragliche Hauptleistungspflicht

des Meistbietenden ist. 

Soweit das Finanzierungsinstitut die Eintragung von Grundpfandrechten am Versteigerungsob-

jekt verlangt, ist die unverzügliche Mitwirkung bei der Bestellung gleichfalls Hauptleistungs-

pflicht des Meistbietenden, soweit im Rahmen des Vertrages ggf. eine Belastungsvollmacht

durch den Einlieferer erteilt wurde. 

1.5. Soweit das Meistgebot nicht in voller Höhe in bar hinterlegt worden ist, hat sich der Meistbie-

tende in Ansehung des Meistgebotes der sofortigen Vollstreckung zu unterwerfen.

1.6. Die im verlesenen Auslobungstext (Besondere Versteigerungsbedingungen) enthaltenen Vereinba-

rungen gehen diesen Allgemeinen Versteigerungsbedingungen vor. Insbesondere ist für die Be-

schreibung des Vertragsgegenstandes allein der zur Versteigerung verlesene Auslobungstext

maßgeblich.

1. Der Auktionator lässt durch das Auktionshaus im Auftrage des Einlieferers folgende Feststellun-

gen bezüglich des Objektes treffen:

1.1. Eintragungen in Abt. I, II und III des Grundbuchs sowie Flächengröße lt. Eintragung im Bestands-

verzeichnis. 

1.2. Etwaige Auflagen der zuständigen Bauaufsichtsbehörde sowie des Bezirksschornsteinfegermeis-

ters.

1.3. Bei vermieteten Objekten der zuletzt festgestellte Mietzins (Kaltmiete).

Soweit die vorstehend aufgeführten Angaben zu 1.1. bis 1.3. durch den Auktionator mitgeteilt wer-

den, übernehmen der Auktionator und das Auktionshaus keine Haftung für deren Richtigkeit. 

Soweit das Auktionshaus bis zur Versteigerung die vorstehenden Angaben von den zuständigen

Stellen nicht erhalten hat, wird dies vom Auktionshaus im Auslobungstext bekannt gegeben.

Die Angaben zu den Mieten und den Betriebskosten können sich zwischen dem Zeitpunkt der Ver-

steigerung und dem Zeitpunkt der wirtschaftlichen Übergabe von Nutzen und Lasten ändern, sei

es durch zwischenzeitlichen Leerstand oder Neuvermietung. 

2. Falls Objekte zur Versteigerung gelangen, bei denen der Auktionator selbst als Miteigentümer

beteiligt ist, ist dies bei Beginn der Versteigerung bekannt zu geben.

1. Der Erwerb des versteigerten Objektes erfolgt nicht immer in einem zur sofortigen Nutzung ge-

eigneten, teilweise sanierungs- bzw. renovierungsbedürftigen Zustand und damit, soweit sich nicht

etwas anderes aus dem Auslobungstext ergibt, wie es im Zeitpunkt des Zuschlags steht und

liegt, d.h. unter Ausschluss aller Ansprüche und Rechte des Meistbietenden wegen eines Sachman-

gels des Grundstücks oder des Gebäudes. In solchen Fällen muss der Meistbietende je nach

Sachlage mit erheblichen zusätzlichen Aufwendungen rechnen, um das Objekt in einen gebrauchs-

üblichen Zustand zu versetzen. Vom vorstehenden Haftungsausschluss sind ausgenommen: 

1.1. Ansprüche und Rechte für Schäden, die auf einer vorsätzlichen Pflichtverletzung des Einlieferers be-

ruhen. 

1.2. Ansprüche auf Schadensersatz aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,

wenn der Einlieferer die Pflichtverletzung zu vertreten hat, und auf Ersatz sonstiger Schäden,

die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Einlieferers beruhen. 

1.3. Einer Pflichtverletzung des Einlieferers steht die eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsge-

hilfen gleich.

2. Werden gebrauchte bewegliche Sachen in einer öffentlichen Versteigerung gemäß § 383 

Abs. 3 BGB mitveräußert, gilt der umfassende Ausschluss von Ansprüchen und Rechten wie

beim Verkauf von unbeweglichen Sachen gemäß 1.1. bis 1.3. Soweit sonstige bewegliche Sa-

chen mitverkauft werden, gilt die gesetzliche Regelung, jedoch werden Ersatzansprüche des Meist-

bietenden wegen eines Sachmangels (mit den vorstehenden Ausnahmen gemäß Ziffer 1.1. bis

1.3.) ausgeschlossen und die Verjährungsfrist auf ein Jahr verkürzt. 

3. Das Auktionshaus und der Auktionator haften dem Einlieferer und dem Meistbietenden für eine

den gesetzlichen Bestimmungen entsprechende Vorbereitung und Durchführung der Versteigerung.

Soweit das Auktionshaus oder der Auktionator sich auf Angaben und Unterlagen Dritter stützen,

stehen sie nur für die zutreffende Übermittlung, nicht aber für die objektive Richtigkeit ein. Dies

gilt auch für eine etwaige Übermittlung von Identifikationsmerkmalen nach § 139 a ff. AO. Offen-

barungspflichtige Tatsachen übermittelt das Auktionshaus lediglich als Bote. Deren rechtzeitige Be-

kanntgabe zur Aufnahme in den Auslobungstext obliegt allein dem Einlieferer. Ansprüche und Rech-

te des Meistbietenden, des Einlieferers sowie von Bietern und Bietinteressenten wegen einer Pflicht-

verletzung des Auktionshauses und des Auktionators – insbesondere für die Beratung in Bewer-

tungsfragen und wegen Sachmängeln am Objekt – sind ausgeschlossen.

Ansprüche auf Schadensersatz aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,

wenn der Auktionator/ das Auktionshaus die Pflichtverletzung zu vertreten hat, und auf Ersatz

sonstiger Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Auk-

tionators/ Auktionshauses beruhen, sind ausgenommen. Einer Pflichtverletzung des Auktionators/

des Auktionshauses steht die eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen gleich.

4. Der Einlieferer ist verpflichtet dem Meistbietenden das Grundstück frei von im Grundbuch eingetra-

genen Belastungen und Beschränkungen zu verschaffen, soweit sie nicht im Vertrag vom Meist-

bietenden übernommen worden sind. Baulasten und im Grundbuch nicht eingetragene Dienst-

barkeiten werden vom Meistbietenden übernommen; solche sind dem Einlieferer nicht bekannt.

Der Einlieferer erklärt, dass er Eintragungen in das Baulastenverzeichnis nicht veranlasst hat. 

Die Übergabe des Objektes erfolgt, unbeschadet anderslautender Angaben im Auslobungstext, am

Monatsersten, der auf die vertragsgemäße Hinterlegung des gesamten Kaufpreises beim Notar und/oder

beim Auktionator folgt. 

Soweit vertraglich nichts anderes vereinbart, gilt sodann § 446 BGB. Danach sind sämtliche Lasten in-

klusive aller zivil- und öffentlich-rechtlichen Verkehrssicherungspflichten hinsichtlich des Objektes ab dem



Zeitpunkt der Übergabe vom Meistbietenden zu tragen und stellt den Einlieferer von ihrer Erfüllung

frei. Lasten bzw. Kosten, die der Einlieferer im Wege des Vorschusses gezahlt hat, sind ihm ggf. antei-

lig zu erstatten. Soweit der Einlieferer Abgaben und Gebühren, die für einen Zeitraum nach der Über-

gabe bestimmt sind, entrichtet hat, hat der Meistbietende diese nach Aufforderung des Einlieferers,

diesem zu erstatten.

Der Wert etwaiger am Übergabestichtag vorhandener Vorräte an Heizöl oder sonstigem Brennstoff ist

gegen Einzelnachweis vom Meistbietenden an den Einlieferer zu erstatten.

Der Einlieferer trägt die Erschließungsbeiträge für Erschließungsanlagen wie Straße, Kanalisation 

u. s. w. sowie alle sonstigen einmaligen, das verkaufte Grundstück betreffenden öffentlichen Lasten, die

bis zum Auktionstag in der Natur ausgeführt und weitere Maßnahmen, die bis zum Auktionstag tatsäch-

lich durchgeführt sind, unabhängig von dem Entstehen der Beitragspflicht und deren Fälligkeit. Alle

derartigen Beiträge und öffentlichen Lasten für Maßnahmen, die ab dem Auktionstag durchgeführt

werden, trägt der Meistbietende. 

Soweit dies nicht im Auslobungstext anderweitig vermerkt ist, übernimmt der Meistbietende

aufgrund § 9 Grundbuchbereinigungsgesetz die zu begründenden und zur Eintragung gelangen-

den beschränkt persönlichen Dienstbarkeiten zugunsten von Versorgungsunternehmen sowie

altrechtliche, nicht im Grundbuch eingetragene, Dienstbarkeiten ohne Anrechnung auf das Meist-

gebot zur weiteren Duldung. 

Ist im Auslobungstext die Übernahme bestehender Grundpfandrechte unter Anrechnung auf das

Meistgebot in Aussicht gestellt, übernehmen Einlieferer, Auktionshaus und Auktionator keine

Haftung für die Genehmigung der Schuldübernahme durch die Gläubiger. Wird diese verweigert,

ist der Meistbietende verpflichtet, durch sonstige Fremd- oder Eigenmittel den entsprechenden Teil

des Meistgebotes innerhalb von vier Wochen nach Zugang der Verweigerung der Schuldüber-

nahmegenehmigung zu belegen. 

Der endgültigen Abrechnung des Meistgebotes wird der vom Auktionshaus zu ermittelnde Valu-

tastand solcher Belastungen zum Übergabestichtag zugrunde gelegt. 

Etwaige sich danach ergebende Differenzbeträge zwischen dem hinterlegten und dem tatsächli-

chen Baranteil sind durch unmittelbare Zahlung zwischen Meistbietendem und Einlieferer auszu-

gleichen.

1. Das ggf. zu hinterlegende Meistgebot ist unbeschadet anderslautender Vorgaben im Auslobungs-

text auf einem Notaranderkonto zu verwahren für das die in Absatz XI (Verwahrung) genann-

ten besonderen Regeln vorrangig gelten. Auf dieses ist auch die vom Auktionator treuhänderisch

vereinnahmte Bietungssicherheit einzuzahlen. Hiervon abweichende Vereinbarungen mit dem Ein-

lieferer nach Zuschlag erfolgen auf eigenes Risiko des Meistbietenden. 

2. Soweit im Vertrag nichts anderes vorgesehen ist, hat die Hinterlegung des Meistgebotes, unter 

Anrechnung der geleisteten Bietungssicherheit innerhalb eines Monats ab Beurkundung von Meist-

gebot und Zuschlag zu erfolgen. 

Die Auszahlung erfolgt, wenn:

2.1. die ranggerechte Eintragung der Vormerkung am Vertragsgegenstand zugunsten des Meistbieten-

den und die etwaige Eintragung erforderlicher Finanzierungspfandrechte – soweit die Bestellung un-

ter Ausnutzung der ggf. erteilten Belastungsvollmacht vorgenommen wurde – erfolgt ist,

2.2. die für den Grundbuchvollzug der Eigentumsumschreibung erforderlichen behördlichen und sons-

tigen Genehmigungen und Bescheinigungen, Zustimmungen und Nachweise vorliegen – mit

Ausnahme des katasteramtlichen Fortführungsnachweises, der steuerlichen Unbedenklichkeits-

bescheinigung und etwaiger Vollmachtsbestätigungen des Meistbietenden –,

2.3. etwaige grundbuchfähige Lastenfreistellungsurkunden für nicht zu übernehmende Belastungen vor-

liegen und

2.4. der hinterlegte Betrag ausreicht, um die vom Meistbietenden nicht zu übernehmenden Grundbuch-

belastungen wegzufertigen.

Falls vom Meistbietenden bedingungsgemäß nicht zu übernehmende Belastungen im Grund-

buch zu löschen sind, dürfen aus der hinterlegten Summe die zur Löschung erforderlichen Beträge

einschließlich der hierfür entstehenden Gerichts- und Notarkosten entnommen werden, sobald

die vorstehenden Auszahlungsvoraussetzungen sämtlich vorliegen. Etwaige Bankgebühren für die

Verwahrung sind vom Einlieferer zu tragen. 

3. Das Auktionshaus bestätigt, dass es für die von den Auktionatoren zu führenden Verwahrungskon-

ten üblichen Versicherungsschutz abgeschlossen hat. Vereinbaren die Vertragsteile eine Hinterle-

gung auf einem Notaranderkonto, so gelten die für die Treuhandkonten in den Versteigerungs-

bedingungen enthaltenen Regeln sinngemäß mit den in Absatz XI Verwahrung enthaltenen Abwei-

chungen. 

4. Zahlt der Meistbietende bei Fälligkeit nicht, kommt er ohne Mahnung in Verzug und es stehen dem

Einlieferer alle sich daraus ergebenden Ansprüche, insbesondere der Anspruch auf Verzugszins nach

Maßgabe des § 288 BGB zu. Jeder Meistbietende ist zudem verpflichtet, sich im Vertrag der

sofortigen Zwangsvollstreckung wegen des Meistgebotes nebst fünf Prozentpunkten, bei Nicht-Ver-

brauchern acht Prozentpunkten über dem Basiszinssatz hierauf ab dem Tage der Beurkundung des

Vertrages gegenüber dem Einlieferer und wegen der Courtage gegenüber dem Auktionshaus (je-

weils nebst Verzugszinsen) zu unterwerfen und den amtierenden Notar unwiderruflich anzuwei-

sen, dem Einlieferer bzw. Auktionshaus eine vollstreckbare Ausfertigung zu erteilen. 

5. Einlieferer und Meistbietender bevollmächtigen mit Anerkennung dieser Versteigerungsbedingun-

gen das Auktionshaus, etwaige Fristsetzungen nach §§ 280, 281, 323 BGB entgegenzunehmen.

Bei Fristsetzungen, die unter Verwendung dieser Vollmacht ausgesprochen werden, muss die Nach-

frist mindestens 3 Wochen betragen. Das Auktionshaus soll eine bei ihm eingehende Fristset-

zung an die letzte ihm von dem Adressaten mitgeteilte Anschrift weiterleiten. 

1. Der Meistbietende trägt folgende Kosten:

1.1. die aufgrund des erteilten Zuschlags dem Auktionshaus geschuldete Courtage (Aufgeld). Diese 

beträgt jeweils inklusive gesetzlicher Umsatzsteuer

1.1.1. bei einem Meistgebot bis 9.999,00   17,85 v. H., 

1.1.2. bei einem Meistgebot von 10.000,00 bis 29.999,00 11,9 v. H.,

1.1.3. bei einem Meistgebot von 30.000,00 bis 59.999,00   9,52 v. H., 

1.1.4. bei einem Meistgebot ab 60.000,00    7,14 v. H.,

1.2. Kosten der Zuschlagsbeurkundung nebst aller weiteren erforderlichen Erklärungen, der grundbuch-

lichen Eintragungen und der Löschung der Vormerkung, Gebühren der Behörden, für Grundbuch-

auszüge, Grunderwerbsteuer und sonstiger etwa erforderlicher Zustimmungen gemäß § 12 WEG. 

1.3. Kosten und Auslagen des Notars für den Vertrag und seinen gesamten Vollzug, ferner beim Gericht,

insbesondere für die Auflassung und den Vollzug einschließlich der Kosten der Hinterlegung.

Kosten im Zusammenhang mit der Führung des Notaranderkontos gehen zu Lasten des Meist-

bietenden. 

1.4. Zur Vermeidung der Inanspruchnahme des Einlieferers werden die Kosten – mit Ausnahme der Kos-

ten für die Auflassung und die Hinterlegung – im Vorschusswege unmittelbar nach Zuschlag

vom Notar erhoben und sind vom Meistbietenden unverzüglich zu bezahlen. Dies ist Hauptleis-

tungspflicht. Bis zum Eingang der Kosten beim Notar darf dieser nicht mit dem grundbuchlichen

Vollzug beginnen. 



2.  Der Einlieferer trägt folgende Kosten:

Die Courtage für den Einlieferer beruht auf einer mit diesem getroffenen individuellen Vereinba-

rung. Sämtliche Kosten im Zusammenhang mit der Lastenfreistellung gehen zu Lasten des Ein-

lieferers. Insbesondere trägt der Einlieferer die Kosten für die Löschung nicht übernommener Be-

lastungen im Grundbuch und die Differenzhebegebühren, die bei Auszahlungen in Teilbeträgen auf-

grund Mehrfachauszahlungen entstehen. 

3. Die Courtagen zu vorstehend Ziffer 1. und 2. sind verdient, fällig und zahlbar nach Beurkun-

dung des Meistgebotes und des Zuschlags und unabhängig von der weiteren Abwicklung; eine

Rückforderung ist ausgeschlossen, es sei denn, eine für die Wirksamkeit des Vertrages erforder-

liche behördliche oder gerichtliche Genehmigung wird endgültig versagt.

1. Es wird darauf hingewiesen, dass die Umschreibung des Eigentums im Grundbuch von verschiede-

nen behördlichen Genehmigungen und Negativattesten abhängig sein kann. Die Einholung der hier-

für erforderlichen Zeugnisse und Genehmigungen erfolgt durch die jeweils im Vertrag bezeichne-

ten Notare am Ort der Versteigerung.

2. Der Antrag auf Eigentumsumschreibung ist vom Notar zu stellen, wenn die Auszahlungsreife des

hinterlegten Meistgebotes erreicht ist bzw. dem Notar der Nachweis der direkten Zahlung des Meist-

gebotes an den Einlieferer vorliegt, nicht jedoch bevor die anderen vom Meistbietenden beizubrin-

genden Unterlagen zur Umschreibung des Eigentums vorliegen.

Die Auflassung darf nicht erklärt werden, bevor der Notar die ihm mit Eingang des Buchungsbe-

leges zum hinterlegten Meistgebot gegebenenfalls erteilten Treuhandauflagen angenommen

hat.

Der Antrag auf Eintragung der Auflassungsvormerkung ist vom Notar erst zu stellen, nachdem

die Notarkosten beglichen sind und der Notar sichere Kenntnis erlangt hat, dass das Meistgebot

auf dem Anderkonto eingegangen ist und zu diesem Zeitpunkt keine den Vollzug verhindernden

Auflagen mit der Geldeinzahlung verbunden sind. Sofern der Meistbietende eine im Register

eingetragene Gesellschaft ist, ist die Antragstellung von der Vorlage des grundbuchtauglichen

Vertretungsnachweises abhängig.

Den Eintritt der Voraussetzungen für die Beantragung der Auflassungsvormerkung bzw. der Eigen-

tumsumschreibung  hat das Grundbuchamt nicht zu prüfen.

Der Notar ist ermächtigt, Grundbuchauszüge anzufordern.

Sofern Vorkaufsrechte bestehen und ein Vorkaufsberechtigter von seinem ggf. bestehenden ge-

setzlichen bzw. grundbuchlich gesicherten Vorkaufsrecht Gebrauch macht, ist der Einlieferer berech-

tigt, vom schuldrechtlichen Teil des Vertrages gegenüber dem Meistbietenden durch schriftliche Er-

klärung zurückzutreten. 

Wegen Umständen, die zum Rücktritt berechtigten, ist die Geltendmachung von Schadenser-

satzansprüchen ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Rücktrittsbestimmungen. Dem

Notar ist eine Kopie der Rücktrittserklärung zur Information zu übersenden. 

Für den Fall der Verwahrung des Meistgebotes auf einem Notaranderkonto gelten zusätzlich die

folgenden Regelungen:

Rückwirkende Wertstellung ist unzulässig. Zur Entgegennahme von Bargeld ist der Notar nicht be-

rechtigt. Der Notar wird allseits beauftragt, aus dem Meistgebot die Forderungen der im Grund-

buch eingetragenen Gläubiger nach Maßgabe der von diesen noch mitzuteilenden Salden zu-

züglich etwaiger Vorfälligkeitsentschädigungen und Kosten abzulösen. Dabei hat der Notar die Be-

rechtigung der Forderung im Einzelnen nicht zu prüfen. Der Notar ist berechtigt, zur Herstellung

der Bindung der Gläubiger an die Aufgabeerklärung gem. § 875 (2) BGB die Löschungsbewilli-

gungen, Pfandfreigabeerklärungen, Abtretungen und Briefe zu treuen Händen anzufordern und sie

für die Beteiligten in Empfang zu nehmen. 

Der Notar kann die Durchführung des Treuhandauftrages ablehnen, wenn die abzulösenden

Gläubiger oder die grundbuchlich zu sichernden Geldgeber des Meistbietenden ihm Auflagen

machen, die die reibungslose Abwicklung des Treuhandauftrages stören. Dies ist insbesondere dann

der Fall, wenn ein Treuhandauftrag eines Gläubigers des Meistbietenden zu kurz befristet ist.

Ferner kann er den Treuhandauftrag zurückgeben, wenn sich im Nachhinein herausstellt, dass ins-

gesamt die Abwicklung des Vertrages durch sich zum Beispiel widersprechende Treuhandaufla-

gen vereitelt wird. Die durch die Verwahrung anfallenden Zinsen stehen dem Einlieferer zu.

Wird der Hinterlegungsbetrag mangels Eigentumsumschreibung an Hinterleger zurückbezahlt,

so stehen die Zinsen dem Meistbietenden zu. 

Zahlungen vom Anderkonto erfolgen durch Überweisung von Bank zu Bank und bedürfen der

im normalen Geschäftsgang üblichen Zeit. Der Anspruch auf Zahlung des Meistgebotes ist erst

erfüllt, wenn die Auszahlung des Betrages durch den Notar erfolgt ist oder der Betrag nach Aus-

zahlungsreife auf Verlangen des Einlieferers auf Anderkonto verbleibt. Infolge der treuhänderischen

Bindung ist eine Aufrechnung oder Zurückbehaltung in Ansehung des hinterlegten Betrages ausge-

schlossen.

1. Die Beteiligten (Auktionshaus, Auktionator, Einlieferer, Veräußerer, Meistbietender, Erwerber)

vereinbaren, dass jede der vorstehend getroffenen Regelungen auch für den Fall wirksam blei-

ben soll, dass eine der Vereinbarungen dieser Urkunde und/oder der Zuschlagsurkunde unwirk-

sam oder nicht durchführbar ist. Eine unwirksame Vereinbarung ist durch eine solche zu erset-

zen, die dem wirtschaftlichen Zweck der Vereinbarung am nächsten kommt. Eine etwaige un-

klare Bestimmung oder eine Vertragslücke ist in gleicher Weise auszulegen bzw. auszufüllen.

2. Einlieferer und Meistbietender sind verpflichtet, dem Auktionshaus, dem den Vertrag beurkun-

denden Notar und dem Vertragspartner jede Änderung ihrer Anschrift unverzüglich mitzuteilen. Sie

sind ferner verpflichtet, dem den Vertrag beurkundenden Notar ihr Identifikationsmerkmal nach

§ 139 a ff. AO unverzüglich mitzuteilen.

3. Gerichtsstand ist das Amtsgericht bzw. Landgericht des jeweiligen Ortes der Versteigerung, so-

fern das Gesetz keinen anderen Gerichtsstand zwingend vorschreibt.

Rostock, den 05.07.2012

Der Vorstand

Urkundenrolle 888/2012/P  der Notarin Patricia Körner, Rostock



Der Auktionator sowie der Meistbietende ersuchten um Protokollierung nachstehenden Ge-
botes und Zuschlags im Rahmen einer freiwilligen Grundstücksversteigerung:
Grundlage des infolge Gebot und Zuschlag begründeten Vertrages sind 
a) die Allgemeinen Versteigerungsbedingungen, enthalten in der Urkunde vom

05.07.2012 der Rostocker Notarin Patricia Körner; UR 888/2012/P auf die
ausdrücklich verwiesen wird, deren Inhalt bekannt ist und auf deren Verlesung
und Beifügung verzichtet wird,

b) die unmittelbar vor dem Bietungsverfahren in Gegenwart des Notars verlesenen „Be-
sonderen Versteigerungsbedingungen/ Auslobungstext“, die in der Anlage „1“
zu der vorliegenden Urkunde enthalten sind, auf die verwiesen wird und den gemäß
a) in Bezug genommenen Allgemeinen Versteigerungsbedingungen vorgehen.

Zur Versteigerung stand das, in dem als Anlage 1 beigefügten Auslobungstext näher
bezeichnete Objekt, Katalognummer …………………, eingetragen im Grundbuch
von ………… des Amtsgerichtes …………….., Blatt 
Der Meistbietende erklärte, in Form des Meistgebotes in Höhe von 

............... ein Angebot zum Erwerb des ausgelobten Objektes zum Anteilsverhältnis
(...............) unterbreitet zu haben. 
Nach dreimaligem Aufruf erteilte der Auktionator dem Meistbietenden in dem von ihm
angegebenen Anteilsverhältnis auf dessen Meistgebot in vorstehend genannter Höhe
den Zuschlag.

Das gemäß Teil I durch Gebot und Zuschlag nunmehr vom Meistbietenden erworbene
Objekt beschreibt sich grundbuchlich wie folgt: (Beschrieb Grundbesitz)
Die Beurkundung erfolgte auf der Grundlage der Grundbucheinsicht vom ....... .

1. Gemäß Verpflichtung aus den Versteigerungsbedingungen unterwirft sich der
Meistbietende – mehrere Meistbietende als Gesamtschuldner – wegen der Zahlungs-
verpflichtungen in Höhe des Meistgebotes nebst der gesetzlichen Verzugszinsen ab
heute der sofortigen Zwangsvollstreckung in sein gesamtes Vermögen. Der Notar
wird angewiesen, dem Einlieferer auf jederzeitigen schriftlichen Antrag, ohne Nach-
weis der die Fälligkeit dieser Forderung begründenden Tatsachen, eine vollstreck-
bare Ausfertigung des Vertrages zu erteilen, jedoch nicht vor Eintritt der vom
Notar zu überwachenden Fälligkeitsvoraussetzungen. Im Verfahren der Vollstre-
ckungsgegenklage verbleibt die Beweislast beim Forderungsberechtigten.

2. Der Meistbietende – mehrere Personen als Gesamtschuldner – bekennt wei-
terhin, der Norddeutsche Grundstücksauktionen AG (Auktionshaus) mit Sitz in Rostock
in – Höhe eines Betrags von (in Worten) eine Courtage zu schulden und unterwirft
sich wegen der Courtage und Zinsen in Höhe der gesetzlichen Verzugszinsen per
heute gegenüber dem Auktionshaus der sofortigen Zwangsvollstreckung aus dieser
Urkunde in sein gesamtes Vermögen. Der Notar wird ermächtigt, jederzeit dem
Auktionshaus eine vollstreckbare Ausfertigung auf Verlangen zu erteilen.

1. Mit erteiltem Zuschlag verkauft der Einlieferer an den dies annehmenden
Meistbietenden das in dieser Urkunde näherer bezeichnete Grundstück, sowie die
darauf befindlichen beweglichen Sachen (Zubehör, Scheinbestandteile), sofern
sie sich in seinem Eigentum befinden in dem Anteilsverhältnis gemäß erfolgtem Zu-
schlag. Hiervon ausgenommen sind Heizöl oder Brennstoffvorräte. Hier wird auf Ab-
schnitt V der Versteigerungsbedingungen verwiesen. Die Vertragsparteien sind
sich insoweit über den Abschluss des schuldrechtlichen Vertrages einig.

2. Soweit nicht im Vertrag etwas anderes ausgewiesen ist, verpflichtet sich der Ein-

lieferer, bei Bestellung von Grundpfandrechten im Rahmen der  Finanzierung des

Meistgebotes durch den Meistbietenden mitzuwirken und erteilt dem Meistbietenden

zur Finanzierung des Meistgebotes mit Grundpfandrechten, im Rahmen der nur

für diesen Fall als Anlage 3 als Bestandteil dieser Urkunde festgelegten Be-

stimmungen, entsprechende Belastungsvollmacht. 

Der Notar wird mit dem Vollzug gemäß den Versteigerungsbedingungen und - auch im Falle

der Hinterlegung bei dem Auktionshaus - mit der Überwachung der Umschreibungs- und

Auszahlungsreife und einer etwaigen Belastungsvollmacht beauftragt. Die Vertragsparteien

bevollmächtigen den Notar, sie im Grundbuchverfahren uneingeschränkt zu vertreten. Voll-

machten für und Aufträge an den Notar gelten auch für dessen amtlich bestellten Vertreter

oder Amtsnachfolger. 

Die Vertragsparteien bevollmächtigen für sich und ihre Rechtsnachfolger die Mitarbeiter des

Notars, nämlich Frau .................., dienstansässig Eselföterstraße 2 in 

18055 Rostock, einzeln, unter Ausschluss einer persönlichen Haftung und unter Befreiung

von den Beschränkungen des § 181 BGB, die Auflassung zu erklären und alle weiteren Er-

klärungen abzugeben und entgegenzunehmen, die zur Durchführung dieser Urkunde er-

forderlich sind. Die Vollmacht darf nur vor dem amtierenden Notar, seinem amtlich be-

stellten Vertreter oder Amtsnachfolger oder vor dem mit dem amtierenden Notar in Sozietät

verbundenen Notar ausgeübt werden und soll durch den Tod eines Vollmachtgebers nicht

erlöschen. Sie ist unwiderruflich, ausgenommen bei Vorliegen eines wichtigen Grundes,

und erlischt sechs Monate nach der vertragsgemäßen Eigentumsumschreibung. Die Voll-

macht wird unabhängig von der Wirksamkeit dieser Urkunde erteilt und verursacht keine

Kosten.

Die Beteiligten bevollmächtigten den amtierenden Notar, soweit erforderlich, Bewilligungen

und Anträge gegenüber dem Grundbuchamt zu ändern und zu ergänzen, überhaupt alles

zu tun, was verfahrensrechtlich zur Durchführung des Vertrages erforderlich sein sollte.

1. Individuelle Belehrung des Notars zum konkreten Vertrag. 

1. Der Einlieferer bewilligt und beantragt, unter Abschreibung des Grundstücks auf

ein neu anzulegendes Grundbuchblatt, soweit neben dem Grundstück weitere Grund-

stücke gebucht sind, die Eintragung einer Vormerkung zur Sicherung des Anspruchs

des Meistbietenden auf Übertragung des Eigentums an dem in diesem Vertrag

bezeichneten Grundstück zugunsten des Meistbietenden zu dem in dieser Ur-

kunde angegebenen Erwerbsanteilsverhältnis im Grundbuch. Der Meistbietende

schließt sich diesem Antrag an.

2. Die Vertragsparteien bewilligen und beantragen bereits jetzt die Löschung der

vorstehend beantragten Vormerkung mit gleichzeitiger Umschreibung des Eigentums

im Grundbuch, sofern keine Zwischenanträge gestellt oder Eintragungen erfolgt sind,

denen der Meistbietende nicht zugestimmt oder an denen er nicht mitgewirkt

hat.

3. Die Vertragsteile geben alle zur Lastenfreistellung des Objektes erforderlichen Er-

klärungen ab und bewilligen und beantragen den Vollzug im Grundbuch.



Seit über 10 Jahren versteigern wir für öffentliche und private Auftraggeber 
Immobilien aus ganz Norddeutschland. Es ist uns gelungen in dieser Zeit 

unsere Position als Marktführer von Jahr zu Jahr auszubauen.

Für unsere Sommer-Auktion am 9. Juni 2013
mit großer internationaler Beteiligung suchen wir:

Acker-/Forstwirtschaftliche Flächen · Gutshäuser · Höfe
Eigenjagden · Wohn-/Geschäftshäuser · Wassergrundstücke

Redaktionsschluss ist der 12. April 2013.

Die Auktion. Der bessere Weg. Sicher.


